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Lauf von Eisenbahnfahrzeugen mit zwei ohne Spiel gelagerten Radsätzen
beliebiger Belastung in der Geraden.

Von Prof. Dr.-Ing. Heumann, Aachen.
(Schluß.)

Abschnitt II

beginnt, sobald beide Hinterräder anfangen zu. rollen, der
Hauptradius bei Außenlage von F—P in der Hinterachse liegt
und die irn-Achse durch deren beide Aufstandspunkte geht.
Glitten bisher alle vier Räder, ging also bisher der Hauptradius
zurück, so kann von jetzt ab der richtige Bewegungszusammen
hang und da,s Kräftegleichgewicht aufrecht erhalten werden,
nicht mehr durch weiteres Zurückgehen des Hauptradius,
denn das ist durch das Kräftegleichgewicht ausgeschlossen,

sondern nur durch Vorrücken
7  der F—F-Linie aus der bis-

herigen ,,Außeiüage" auf die
^  1 ,,Innenlage'' zu über die Hinter-

1  ach se hinweg, wobei deren Haft-
1  reibung nicht voll in Anspruch

\  genommen wird, sie mit bei-
I  ̂ Jtädern rollt. Auch bei

\  1 „Außenlage" von F—F vor
\  1 der Vorderachse im Fall stärker
\  \ belasteter Hinterachse muß die

\  F—F-Linie über die Hinter-

\  A. aehse von hinten nach vorne
hinwegstreichen, damit die

\  1 Hinterachse roUt. Man kann

\ 1 sich das so vorstellen, daß sie
\j zunächst aus ihrer Außenlage

^  vorrückt, ins Unendliche nach
Abb. 11. vorne, und dann aus dem Un

endlichen von hinten her über

die Hinterachse hinwegstreicht. Rollt während des ganzen
Vorrückens der F—^F-Linie außerdem ein Vorderrad, so
schrumpft Abschnitt II zu einem Punkt zusammen, denn

Darin sind alle Konstanten bekannt. Wir können sie in

folgender Weise einfacher und anschaulicher ausdrücken.
Nach Textabh. Ii ist:

Weiter ist in diesem Augenblick

ctgßH, =
J-r/

Pi = r.ctge„ =:^, =
a  ü,. ß

d yV a ^ • A
I = "tt =«13- —vr = «Tj —Ytt • •Pi • r.s

Mit Hilffi dieser Beziehungen erhalten wir in der Gl. 30)

für y^ analogen Form:

yv=%y^-X^]/Aj+y^^oos(x-|/Aj . 31b)
und y^^ ergeben sich auch unmittelbar aus Gl. 14) mit

dann rollen auf ihm außer den beiden HinteiTädern noch ein
Vorderrad, was, wie gesagt, nur für den Punkt = 0,
aber nicht für einen Bereich von y und x möglich ist. Hat
die F—^F-Linie ihre ,,Innenlage" erreicht, so beginnt mindestens
ein Hinterrad wieder zu gleiten, ist Abschnitt II beendet.
Stetig rückt die F—F-Linie vor, solange Fy auf einer fQ-
Verhältniskurve liegt, sprunghaft, solange Fy auf einer Be-
greuzungsgeraden liegt, denn dann rollt außer den beiden
Hinterrädern noch ein Vorderrad, was, wie gesagt, nur für
einen Punkt der Bahn möghch ist.

Immer rollt auf diesem Abschnitt die Hinterachse mit
beiden Rädern. Ihre Rollbahn folgt dem bekannten Gesetz:

= 0, sin (x]/ + »2 ■ "OS (="]/~) ■
Die Konstanten c^ und Cg ergeben sich aus den Anfangs-
bedinguDgeri. Zu Anfang des Abschnitts II ist

dj-^
und —= = ß-CT > beide zu ermitteln aus den Bahngleichungen

dx I

des Abschnitts I mit x == x^. Unter Umständen ist y^-^ = 0.
So erhalten wir

Vr. 8
— .sin I x . 30).

r.s/

Der rollende Hinterradsatz zwingt den Vorderradsatz
seine Bahn auf; sonst könnte er nicht rollen. Nach Text
abh. 11, die den Bewegungszustand des Fahrzeugs auf diesem

'  . , ^ys jAbschnitt schematisch darstellt, ist: y^ = y^ + a oder,

unter Beachtung der Gl. 30) für y^ und ihrer ersten Ableitung
nach x:

^)+(yH, + -%i)oos(x]/A) 31a).
X = Xj.. y,^ und y^^ sind verhältnisgleich Diese Be
wegungsgleichungen gelten stets, ganz gleich, ob der Vorder
radsatz während der Verlagerung von F—F aus der Außen-
in die Innenlage mit beiden Rädern gleitet oder nicht, ob die
Vorder- oder Hinterachse stärker belastet ist, ob die Raddrücke
gleich oder verschieden sind, denn der rollende Hinterradsatz
zwingt dem andern stets seine Bewegung auf. Die Punkte Zy,
Zh und 0 beschreiben also auf diesem Abschnitt stets Stücke
von Sinushnien verschieden großer Amphtude und gleicher

s

—, gleich der Wellen

länge des einzeln laufenden Radsatzes. Bei r = 0,5 m, s = 0,75 m
und ß =1/20, z. B. ist L = 17,2 m. Die Stücke beginnen und
enden an verschiedener Stelle und können sehr verschieden
lang sein.

Die Länge Xj^ des Abschnitts II erhalten wir wie x^..
Nach Gl. 1) ist für das Ende des Abschnitts, Innenlage von
F—^F und p = a:
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^ a(tgy3 + tg(53) +2g
+ Ttt 2 s

Setzen wir für und yn^j die Werte der Gl. 30) und 31a)
mit X = Xjj ein, so erhalten wir:

rs

-ß arc tg
ß «Hi-^s-yH^ltgya + tgög)
'.s o:H^(tgy3 + tga3)+yHj^

unabhängig von Oy ! Da yj^ positiv ist bei stärker be-
0  ̂

lasteter Vorderachse und negativ bei stärker belasteter Hinter
achse und da (tg + tg Ö3) mit Zunahme des Achsdruckunter
schiedes im ersten Fall sinkt, im zweiten steigt, wird x^.^. um so
größer, je größer der Hinterachsdruck gegenüber dem Vorder
achsdruck wird. Bei Gleichheit der Raddrücke ist x^^ = 0 bei
dem sehr kleinen praktisch wohl kaum vorkommendem Ver
hältnis von Hinter- zu Vorderachsdruck nach Gl. 5), ist
Xjj- = 2 s^/a bei Achsdruckgleichheit, wird x^j bei starkem
Überwiegen des Hinteraclis- über den Vorderachsdruck an
sehnlich groß und kann sogar unter Wegfall der übrigen Ab
schnitte die ganze Bahn ausmachen, wenn nämlich der Hinter-
zum Vorderachsdi'uck sich nach dem reziproken Wert der
Gl. 6) verhält, was praktisch aber, wie gesagt, kaum vorkommen
kann. Raddruckunterschied verkleinert x^^. Wie schon
oben gesagt, wird x^^ = 0, schrumpft Abschnitt II zu einem
Punkt zusammen, wenn der Raddi'uckunterschied so groß ist,
daß während der ganzen Verlagerung der F—F-Linie Fy auf
einer Begrenzungsgeraden liegt und ein Vorderrad rollen ̂ vürde.
Der dazu erforderliche Raddruckunterschied ist um so kleiner,
je größer der Achsdruckunterschied ist. Aus diesem Grund
kann praktisch x^-j sehr wohl = 0 werden, aber allein wegen
Entlastung der Hinterachse wie gesagt kaum. Meistens ist

L
Xj^ recht klein gegenüber —.

Zwischen Abschnitt I und II bestehen daher folgende
allgemeine Beziehungen: Gleiten auf I alle vier Räder, so muß
Xjj- > 0 sein. RoUt auf I ein Vorderrad, so fängt II an mit
= 0 und ist x-r-r dann = 0, wenn das Vorderrad auchHl II '

während der ganzen Verlagerung der F—F-Linie noch rollt.
Rollen aiif I ein Vorder- und ein Hinterrad, läuft also das
Fahrzeug auf I geradeaus, so fängt II an mit y^ = 0,

y.^^ = a , Oy^ und ist x^j dann = 0, wenn das Vorderrad auch
während der ganzen Verlagerung der F—F-Linie noch roUt.
Gleiten auf I alle vier Räder, so wandert der Hauptradius auf I
von der Vorder- zur Hinterachse und bleibt hier während II

liegen. Rollt auf I ein Vorderrad, so liegt der Hauptradius
auf I fest in der Vorderachse, springt bei Übergang auf II
in die Hinterachse, und bleibt auf II hier hegen. Das Springen
ist ohne plötzliche Änderung der Bewegungsrichtung, also
ohne Knick in der Bahn, möglich, weil wie oben gezeigt, in

diesem Augenblick P = co. ist. Rollen auf I

ein Vorder- und ein Hinterrad, so hat der Hauptradius auf
ihm keine bestimmte Lage, kann man auch nicht von einem
Sprung bei Festlegen des Hauptradius in der Hinterachse im
Augenblick des Beginns von II sprechen.

*

Abschnitt III

beginnt in dem Augenblick, in dem die Hinterachse aufhört
mit beiden Rädern zu rollen, bei Gleiten aller vier Räder auf
Abschnitt I also in dem Augenblick, in dem bei Lage des
Hauptradius in der Hinterachse die auf Abschnitt II vor

rückende F—^F-Linie ihre Innenlage erreicht. Bei der Weiter
bewegung kann der richtige Bewegungszusammenhang nicht
mehr wie bisher aufrecht erhalten werden durch weiteres Vor

rücken der F—F-Linie — dann müßte die Vorderachse wegen
nicht mehr völliger Ausnutzung ihrer Haftreibung aus bis
herigem starkem Gleiten plötzlich zu Rollen übergehen und
der Hauptradius aus der Hinterachse in die Vorderachse
hinein springen und es würde ein Knick in die gekrümmte
Bahn kommen —, sondern durch Heraustreten des Haupt
radius aus der Hinterachse nach vorne bei fester Innenlage der
F—^F-Linie und Wandern des Hauptradius von hinten nach
vorne. Dabei tritt die u^-Achse aus der Richtung BB'
heraus und nähert sich die u^-Achse der Richtung AA' unter
allmählicher Zunahme des Gleitens der Hinterachse und

aUmählicher Abnahme des Gleitens der Vorderachse. Rollt

von dem Augenblick an, in dem F—F seine Innenlage erreicht
hat, also vom Beginn des Abschnitts III an, noch ein Hinter
rad weiter, so kann der richtige Bewegungszusammenhang auf
recht erhalten werden nicht durch Wandern des Hauptradius,

^ 1^ /I

Abb. 12a.

Abb. 12b.

denn dieser liegt jetzt in der Hinterachse fest, sondern allein
durch Verdrehen der. beiden u-Achsen, der u^-Achse um den
weiter rollenden Aufstandspunkt der Hinterachse vom anderen.
Aufstandspunkt weg, der u.^-Achse, wie oben angegeben, also
beider Achsen derart, daß das Gleiten der Vorderachse all
mählich ab-, das Längsgleiten des gleitenden Hinterrades
allmählich zunimmt. RoUt vom Beginn des Abschnitts an ein
Vorderrad weiter, so dreht sich die un-Achse aus der Richtung
BB' ganz heraus und die uy-Achse unter Drehung um den
rollenden Aufstandspunkt der Vorderachse allmählich in die
Richtung AA' hinein, unter Zunahme des Gleitens der Hinter
achse und Abnahme des Längsgleitens des gleitenden Vorder
rades. Rollen eines Vorderrades kommt leicht vor bei stärker

belasteter Vorderachse, RoUen eines Hinterrades leicht bei
stärker belasteter Hinterachse, s. Textabb. 12a und 12 b. Rollen
bei Innenlage von F—^F ein Vorder- und ein Hinterrad, so
läuft das Fahrzeug bei beliebigem + yv/+ ständig geradeaus
unter ständiger Zunahme des Längsgleitens der beiden gleiten
den Räder, s. Textabb. 13. Von einem Abschnitt III kann
man dann nicht mehr sprechen. Dies kommt vor, wenn bei
kleinem Achsdruckunterschied die Raddruckunterschiede an
beiden Achsen ziemlich groß sind, s. Textabb. 13.

Der Abschnitt III endet, sobald der vorrückende Haupt
radius die Vorderachse erreicht oder, bei in der Hinterachse
festliegendem Hauptradius, sobald die un-Achse sieh aus dem
bisher rollenden Aufstandspunkt ablöst und die uy-Achse in
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die Richtung AA' hineinfällt, oder sobald bei in der Vorderachse d d
festliegendem Hauptradius die uy-Achse in den bisher noch jy = Yh ~ ~ ̂ii
gleitenden Aufstandspunkt und damit ganz in die Richtung - .
AA' hineingeht ergeben sich aus den Gl. 30), 31a) oder 31b) mit x =xii.

Zunächst sei wieder der FaU betrachtet, daß die Vorder- Alle sind verhältnisgleich avo- In der gleichen Weise
achse stärker belastet ist und alle vier Räder gleiten, wie auf Abschnitt I erhalten wir die Differentialgleichung
je zwei der gleichen Fahrzeugseite in gleicher Richtung, daß Inr
Fv und Fh also auf den Q-Verhältniskurven liegen, die einander d^y,^ djy2ß
gegenüber oder auf der gleichen Seite liegen können. Dieser dl^ d^rlT^ 73 d" ^s) {tgCa + ̂g^)

^  2 6 \ . 4sa/S\
= —Yv^ (tg-Sg + tgys + tgCa + tgiJa) (l

(tg yz + tg ög). (tg ts 4- tg %) . . . . 33)

mit dem konstanten

Kg = a (tg yg + tg dg) (tg tg 4- tg??3) 4- 2 s (tg 73+ tgdg +
+ tgt3 + tg??3)

b  ̂ oder, mit zusammenfassender Bezeichnung:
Abb. 13. d+„ dy„

A —A ̂  B V
dx^ dx ^a-YyFall dürfte meistens vorliegen. Dafür gilt das Kräfte- und _ t, . i • . t, • ^ -o '

Gleitbewegungsbild der Textabb. 1 oben und Gl. 1) für Yy/y^. Konstanten Kg, Ag und Bg sind positiv. Bg ist stets großer
Nach dieser Gleichung nimmt bei dem behaupteten die Wurzel l/sg — ̂  stets positiv.
Wandern des Hauptradius von hinten nach vorne oder Ab- 4 1 4
nähme von p ab, gemäß der wirklichen Bewegung. Die Aus- Das ist die bekannte Gleichung der freien Schwingung
lenkungen und Bewegungsrichtungen am Anfang dieses Ab- mit negativer Gescbwindigkeitsdänipfung. Ihre allgemeine
Schnitts III und am Ende von Abschnitt II: Lösung lautet:

Yv = e + ''Y Ci.sin
A 2 \

—~.xj + CgCOS Bg— ̂  .X

Die Konstanten und Cg erhalten wir aus den bekannten oben angegebenen Anfangsbedingungen zu

«Vj, —
Ci = ; und Cg^yy^j,

mithin

]/B3-i^.x) +Yvji-cos

Ebenso erhalten wir

+ x+i
e  2

^11 0 'yHn +yHji. cos ( ̂ "l/Bg

y^, y^^ und somit auch y = sind Verhältnis- ^iid ̂  an beliebiger Stelle des Abschnitts.
gleich Oyg. da ay^^, und y^^^^ verhältnisgleich

dyy
sind. Das Gleiche güt für die Bahnrichtungen '

Die Abschnittslänge Xj^-j erhalten wir in der gleichen
Weise wie x^. mit Hilfe von Gl. 1) mit p = 0 am Ende des
Abschnitts und der Gl. 35) und 36) mit x = Xjjj zu:

= arctg l yBg-^ yvii— ynn

Ag
YYv,

2s + a(tg^3 + tgjy3)

K  4 I I 2 2 ̂ +i/2 s + a (tg Cg + '?3)J J
oder, falls der arctg positiv wird, was nur bei außergewöhnlich großem Achsdruckunterschied vorkommen kann:

= arotg +-|/b3—^ yv^—ynII 2 s + a (tg ̂ 3 + tg 173)

^11 2 2 ̂ ^iiy2s + a(tgC3 4-tg>73).
Xjjj ist unabhängig von ay^!
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Auf diesem •Abschnitt hat also die Eahrzeugbahn die
Form einer freien Schwingung mit negativer Geschwindig
keitsdämpfung. Bei gedachter Ausdehnung dieses Bewegungs
gesetzes auf die ganze Bahn hat diese die Form einer sinus-
linienartigen Kurve mit unaufhörlich und immer
stärker anwachsendem Ausschlag und Winkelfehler
beim Durchgang durch die Gleislängsachse als Null
linie und von gleichbleibender Wellenlänge. —■ Natür
lich ist der Ausschlag durch das Spurspiel begrenzt. — Bei
dieser gedachten Ausdehnung haben nach den obigen Bahn
gleichungen das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender

voller Auaschläge, die halbe Wellenlänge der Bahn und

das Verhältnis von xjjj zu dieser folgende Ausdrücke:
Aa. n

= e

B

— . Lttt

7t (p

wenn man Xjjj in der Form schreibt:

■R

(— cp -^7l) bzw. =

Das Verhältnis wollen wir kurz als „Sbhwellmaß"
des erweiterten Abschnitts III bezeichnen. Es gibt auch an, in
welchem Maß bei dieser gedachten Ausdehnung des Ab
schnittbewegungsgesetzes auf die ganze Bahn der Winkel
fehler der Fahrzeugbahn von einem Durchgang durch die
Gleislängsadern bis zum nächsten wächst, da die Bahn-

dynchtung ■-— genau so verhältnisgleich ist, wie der Aus-
d X

schlag y.

Von und = zu unterscheiden sind natürlich fj, und

das genaue Sohwellmaß der Bahn und das Verhältnis der

Abschnittslänge zur genauen halben Wellenlänge der Bahn,
ohne die genannte Ausdehnung des Abschnittbewegungs
gesetzes auf die ganze Bahn.

Bei gleichen Achsdrücken und gleichen Rad
druckunterschieden an beiden Achsen wirdAg^O, und
das Schwelhnaß = 1, wird die Bahn des Fahrzeugs bei
Ausdehnung des Abschnittbewegungsgesetzes auf den ganzen
Verlauf eine Sinuslmie von großer, mit dem Raddruckunter-

^XIIschied steigender Wellenlänge, mit großem = , s. meine
Lin

2

frühere Arbeit. In diesem Fall ist pi nahezu gleich L
nahezu gleich Lm, der Fehler, den wir mit der Ausdehnung des
Bewegungsgesetzes des Abschnitts auf die ganze Bahn machen,

äußerst gering. Je mehr nun bei Raddruckgleichheit
jeder Achse der Vorderachsdruck den Hinterachsdruck über
steigt, desto größer wird die Konstante Ag, damit das Schwell-

Xiij
maß w-r-TTj desto kleiner aber= und auch —, da sich L nur

Liii L
2  " 2 "

wenig von Ljh unterscheidet. Zunahme von unter sonst

gleichen Umständen vergrößert pi, Abnahme von —=— unter

sonst gleichen Umständen aber verkleinert pj,. Die Folge
davon ist, daß bis zu einem gewissen Achsdruckverhältnis
— und zwar demjenigen sehr großen, bei dem die F—F-Linie
in der Hinterachse liegt — das genaue Schwellmaß pi der
ganzen Bahn wächst wie das des erweiterten Abschnitts,
daß aber bei noch weiterer Zunahme des Achsdruckverhält
nisses px schnell abnimmt, während px^^^ weiter wächst. Bei
dieser Abnahme erreicht pi seinen Kleinstwert 1 bei dem durch
Gl. 5) gegebenen außerordentlich großen Achsdruckverhältnis,
das praktisch, wie gesagt, kaum vorkommt. In diesem Grenz
fall wird nämlich Xjjj = 0, fällt Abschnitt III ganz aus. In
Wirklichkeit kommen wohl nur so große Achsdruckunterschiede
vor, daß px mit wachsendem Achsdruckverhältnis oder -Unter
schied wächst.

Nun weicht, wie die weitere Untersuchung zeigen wird,
bis zu einem Achsdruckverhältnis von etwa 2, ganz gleich,
ob die Vorderachse oder die Hinterachse stärker belastet ist
und wie groß die Raddruckunterschiede sind, das Bewegungs
gesetz der Bahn außerhalb des Abschnitts III nur wenig von
dem des erweiterten Abschnitts III ab, und zwar um so weniger,
je kleiner der Achsdruckunterschied ist. So können wir, ohne
einen großen Fehler zu machen, in diesem pj'aktisch meist
vorliegenden Bereich des Achsdruckverhältn^ses die Be
stimmungsgrößen der ganzen Fahrzeugbahn einfach nach den
Bahngleichungen des Abschnitts III berechnen, im vorliegenden
Fall stärker belasteter Vorderachse und Raddruckgleichheit
den Ausschlag, die Wellenlänge und das Schwellmaß der Bahn
nach Gl. 35), 36), 38) und 39). Danach sinkt die Wellenlänge
mit zunehmendem Achsdruckunterschied, steigt das Winkel-
fehler Verhältnis zwischen zwei aufeinanderfolgenden Durch
gängen der Bahn durch die Gleislängsachse im gleichen Maß
wie das Schwellmaß.

Um den Einfluß einer Raddruckverschiedenheit voll
erkennen zu können, müssen wir wissen, wie die Fahrzeugbahn
aussieht bei Rollen von einem Vorderrad, Lage von Fy
auf einer Begrenzungsgeraden, Lage des Hauptradius fest
in der Vorderachse und Gleiten nur eines Vorderrades
(s. Textabb. 12a oben). Dann ist p = 0 und tgyg +tg(53= 00
und wir erhalten in der gleichen Weise wie für den ent
sprechenden Fall des Abschnitts I:

T. .. ..... . _a(tgC3 + tg7?3)+2sP = r.cotg.^=r ,

'^yv.H a ^
dx3 dx ' r 2s + a(tgt3H-tg)73)

2ß 1
—2s+a(tgC3+tg%) ■ ■ • •

also die Konstanten Ag und Bg in derjenigen Bedeutung, die
sie in den Gl. 35) und 36) für y^ und y^ haben:

A  -
®  r 2s + a{tgC3+-tg%)
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Die Ausdrücke für y^, y^, y und Xjjj ändern sich nicht.
Auch hier sind y^„ y^. und y verhältnisgleich ist

Xiii unabhängig von tXy^.

Bei unverändertem Achsdruckverhältnis hat danach eine
bei beiden Achsen gleiche Zunahme des Raddruckunterschieds

zur Folge, daß xni, Dtii, und der volle Ausschlag ymax
Liii

2

bei gleichem a,, alle zunehmen; die weitere Untersuchung wird

zeigen, daß auch damit zunimmt. Das Schwellmaß /Zjjj
L

des erweiterten Abschnitts aber nimmt mit zunehmendem
Raddruckunterschied nur so lange zu, wie kein Rad rollt und
nimmt bei Rollen eines Vorderrades wieder ab! Das genaue
Schwellmaß der Bahn [i verhält sich hier auf dem ganzen
Bereich der Raddruckunterschiedsänderung ebenso wie

Xj-jp
weil nicht ab- sondern zunimmt. Das Gleiche gilt für

das Verhältnis der Winkelfehlcr der Bahn bei zwei aufeinander
folgenden Durchgängen durch die Gleislängsachse.

Sobald bei immer weiter wachsendem Raddruckunterschied
und entsprechend abnehmender Sehnenlänge 2 my.n außer
dem einen Vorderrad noch ein Hinterrad zum Rollen kommt,
läuft, wie gesagt, das Fahrzeug in seiner Winkelabweichung
geradeaus, verliert es seine Wendefähigkeit, ist das Schwell
maß der Bahn, wie auch das des Abschnitts wieder gleich 1.
Derjenige Raddruckunterschied, bei dem diese ungünstige
Erscheinung auftritt, liegt um so höher, je größer der Achs
druckunterschied oder je größer 13 ist (s. Textabb. 13 oben).
Bei Achsdruckgleichheit oder Lage von F—F in Fahrzeugmitte
— ig = 0 — muß nach Gl. 10a) das Raddruckverhältnis bei

beiden Achsen +1 sein, bei s = 0,75 m, a = 3m.

Ag —
^  a
r a(tgy3-!-tga3)+2 8

A,
B

z. B. < 1,41, damit das Fahrzeug noch selbsttätig wendet.
Je mehr sich die beiden Achsdrücke voneinander unter
scheiden, je größer ig wird, desto stärker können auch die
Raddrücke verschieden sein, ohne daß die Gefahr des Gerade
auslaufs eintritt. Textabb. 13 zeigt, daß bei einem Achs
druckverhältnis von ̂ 1,3 ein Fahrzeug von 3 m Radstand
schon bei einem Raddruckverhältnis von 1,5 an beiden Achsen
geradeaus läuft.

Ist die Hinterachse stärker belastet, so bleiben bei
Gleiten aller vier Räder alle Gleichungen unverändert; Ag
aber, das verhältnisgleich der Differenz

(tg n + tg ö.^) — (tg ̂3 + tg 7}^)
ist, wird negativ, weil jetzt die F—F-Linie vor der Fahrzeug
mitte liegt, (tg C3 + tg 7]^) stets größer als (tg yg + tg dg) ist. Daher
ist der Zahlenwert der Konstanten Ci bei gleichem und

y^j größer als bei stärker belasteter Vorderachse.

Bei Rollen eines Hinterrades mit tg^g-f-tgT^g = co
und p = a lautet die Differentialgleichung;

dx2 ^ dx r aftgyg + tgdg)+2s
2/9 1

—  Jy.b. a (tg yg H-tg dg) + 2 s ' ' ' "
also die Konstanten Ag und Bg in derjenigen Bedeutung, die
sie in den Gl. 35) und 36) für y.^ und y^ haben:

g = 5
^  a

In diesem Fall stärker belasteter Hinterachse stellen bei
Ausdehnung des Abschnittbewegungsgesetzes auf die ganze
Bahn die Bahngleichungen für y^, y^j. und y freie Schwingungen
mit positiver Geschwindigkeitsdämpfung dar, d. h. be
schreibt das Fahrzeug eine wellenförmige Bahn von
ständig und immer schwächer bis auf 0 abklingenden
Ausschlägen und gleichbleibender Wellenlänge. Achs-

Liii
druck- und Raddruckunterschied wirken hier auf Xj^, —

X  X

ymax genau wie bei der stärker belasteten Vorder

achse; nur das „Schwellmaß" wird kleiner als 1, ein „Schrumpf
maß". Je größer also der Achsdruckunterschied bis zu prak
tisch vorkommenden Höchstwerten ist, desto größer wird das
Schrumpfmaß auch der ganzen Bahn, desto schneller
schrumpfen die Ausschläge. Und mit zunehmendem Raddruck
unterschied wächst zunächst das Schrumpfmaß der Bahn,
schrumpfen die Ausschläge zunächst schneller, bis ein Hinter
rad zu rollen beginnt. Von diesem Augenblick an sinkt das
Schrumpfmaß der Bahn, schrumpfen die Ausschläge immer
weniger, bis auch ein Vorderrad zu rollen beginnt und das Fahr
zeug geradeaus läuft, das Schrumpfmaß gleich 1 wird.

Dadurch, daß wir die Hinterachse stärker be
lasten als die Vorderachse, erreichen wir also ein
Abklingen der Sinusschwingungen; es darf nur der
Hinterachsdruck nicht viel mehr als etwa doppelt
so groß wie der Vorderachsdruck sein und es dürfen
die Raddrücke nicht außergewöhnlich stark von
einander verschieden sein, bei Achsdruckgleicbheit
und einem Radstand von 3 m höchstens 1/1,4 und
um so stärker, je größer der Achsdr uckunterschied ist.

Abschnitt IV

beginnt, sobald beide Vorderräder zu rollen beginnen oder

sobald einen solchen Wert erreicht hat, daß der richtige

Zusammenhang der Kräfte und Bewegungen besteht bei Lage
des Hauptradius in der Vorderachse, Gang ihrer u-Achse

y

durch A und A' und Innenlage von F—F. Sinkt — unter
Yh

diesen Wert, so kann der richtige Zusammenhang der Kräfte
und Bewegungen aufrecht erhalten werden nur durch Vor
rücken der F—F-Linie bei fester Lage des Hauptradius in
der Vorderachse und weiterem Zusammenfallen ihrer u-Achse
mit der Linie AA'. Die F—F-Linie rückt vor über die Vorder
achse hinaus nach vorne und erreicht ihre Außenlage am
Ende des Abschnitts. Liegt diese Außenlage bei stärker
belasteter Vorderachse hinter der Hinterachse, so rückt die
F—F-Linie vor bis ins Unendliche und kommt aus dem
Unendlichen von hinten her bis in ihre Außenlage. Die
F—F-Linie rückt stetig vor, solange Punkt Fh a-rif einer
Q-Verhältniskurve liegt, sprunghaft, solange Fq auf einer
Begrenzungsgeraden liegt. Während dieses Vorrückens wird
die Hafti'eibung der Vorderachse nicht voll ausgenützt, sie
rollt und zwingt der Hinterachse ihre Bahn auf. Rollt auf
Abschnitt III ein Hinterrad, so springt bei Beginn des
Abschnitts IV, bei y^ = 0 und P = co, der Hauptradius
aus der Hinter- in die Vorderachse.
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An diesen Abschnitt IV sehließt sich wieder Abschnitt I
mit umgekehrtem Vorzeichen von und y an; eine Halb
welle der Bahn ist damit voll durchlaufen.

In der gleichen Weise wie für Abschnitt II (Rollen der
Hinterachse) erhalten wir für Rollen der Vorderachse, ganz
gleich, welche Achse stärker belastet ist und wie groß die
Raddruckunterschiede sind:

= %n 1/ 7 f ̂j + y-ni ■ yß ■ ■ «).
yH = %iii]/^siii(xl/Z)+yg^jjCos^xyZj . . . 47),
worin sich die Anfangswerte aus den

Bahngleichungen des Abschnitts III mit x = ergeben. Auch

diese Auslenkungen y , y und y = y-v + yr
sind

verhältnisgleich. Punkt C beschreibt auf diesem Abschnitt
ein Stück einer Sinuslinie, von gleicher Wellenlänge, wie auf
Abschnitt II. Nur die Anfangs- und Endpunkte dieses Stückes
und seine Länge sind anders. Für Xj-y erhalten wir in der
gleichen Weise wie für Xjj- den Ausdruck;

x,.=l/ ...tg ..48a)

«vin "Vm" r

^X7..(tgCi + tgj?i) + y_.^
■71 48b

bei negativem arc tg, was bei sehr großem Achsdruckunter
schied vorkommt. Auch Xjy ist unabhängig von
Xjy wird um so größer, je größer der Vorderachsdruck gegen
über dem Hinterachsdruck wird. Auch im übrigen ändert
sich Xjy mit Achsdruck- und Raddruckunterschied wie x^j. bei
Vertauschung von Vorder- und Hinterachse. Xjy wird dann
= 0, wenn der Raddruckunterschied so groß ist, daß während
der ganzen Verlagerung der F—^F-Linie aus der Innen- in die
Außenlage ein Hinterrad rollt. Dann wird Jyjjj — 7viy ~

Damit haben wir das Fahrzeug von einem Durchgang
durch die Gleislängsachse bis zum nächsten oder eine Halb
welle seiner Bahn verfolgt. Deren Länge ist die Summe von
Xj bis Xjy. Das genaue Schwell- oder Schrumpfmaß der Fahr-

a~

zeugbahn ist = —da die Ausschläge zweier aufeinander-
•^Viy

folgender Halbwellen verhältnisgleich bzw. «y^y sind. Bis
zu einem Achsdruckvei'hältnis von etwa 1:2 bzw. 2:1 über
wiegt nach den Ergebnissen dieser Untersuchung aller vier
Abschnitte einer Halbwelle der Abschnitt III alle andern in
solchem Maß, daß er der Fahrzeugbahn seinen Stempel auf
drückt und daß vor genau genug deren Wellenlänge und
Schwell- oder Schrumpfmäß einfach gleich diesen Größen
des Abschnitts HI setzen können.

Zur Veranschauliohung der Ergebnisse dieser rechnerischen
Untersuchung sind in Abb. 4, 5 u. 6, Taf. 3 die Bahnen des
Mittelpunkts 0 eines Fahrzeugs von a=3m, s= 0,75 m,
j0=l/2O für verschiedene Achs- und Raddruckunterschiede
stark verzerrt, in viel zu großem Höhenmaßstab, mit tg = 1,
aufgezeichnet, berechnet nach den obigen Gleichungen, und
zwar genau, Abschnitt für Abschnitt. Die Raddrücke sind
als unveränderlich angesehen. Die einzelnen Abschnitte sind
durch römische Zahlen, ihre Anfänge und Enden durch kleine

ICi'eise mit Querstrichen bezeichnet. Außer den Fahrzeug
bahnen sind die zugehörigen Kräftebilder aufgezeichnet und

an diesen die zugehörigen Zahlenwerte von ^ und der
Achs- bzw. Raddruckverhältnisse angegeben. Auf allen Ab
bildungen beginnen die Fahrzeugbahnen an der gleichen Stelle
mit einem dem gleichen tgUy^ entsprechenden tga^, das gar
nicht oder nur äußerst wenig von tgUy^ abweicht. Abb. 4,
Taf. 3 enthält in ausgezogenen Linien die Fahrzeugbahnen bei
veränderlicher Blehrbelastung der Vorderachse und Raddruck
gleichheit, und zwar für die Achsdruckverhältnisse 1,0; 2,23;
3,88; 4,21; 4,24 oder die zugehörigen i3 = 0; 0,75; 1,5; 1,6;
1,677 m als die Fälle A -i- E und außerdem strichpunktiert
die Fahrzeugbahn bei Raddruckgleichheit und Mehrbelastung
der Hinterachse im Verhältnis 2,23 zur Vorderachse als Fall F.
Bei ig =1,5 (C) liegt die ,, Querlinie" auf Abschnitt III in der
Hinterachse. Das ig =1,677 des Falls E ist gleich seinem i^,
d. h. die Querlinien der Abschnitte I und III fallen bei diesem
sehr großen Achsdruckverhältnis von 4,24 zusammen; die
Vorderachse ist an der Grenze vom Gleiten zum Rollen; das
Achsdruckverhältnis von 4,24 entspricht der Gl, 5) als das
größte, bei dem noch die Haftreibung beider Achsen voll aus
genutzt wird. Bei noch größerem würde die Vorderachse
rollen. Im Fall F verhält sich die Hinterachslast zur Vorder
achslast wie im Fall B die Vorderachslast zur Hinterachslast.
Abb. 5 und 6 enthalten die Fahrzeugbahnen für verschiedene
bei beiden Achsen gleiche Raddruckverhältnisse unter Bei
behaltung des gleich,en is = i 0,15 oder unter nur geringer
Änderung des Achsdruckverhältnisses, Abb. 5 bei Mehr
belastung der Vorderachse entsprechend ig = +0,75 m, Abb. 6,
Taf. 3 bei Mehrbelastung der Hinterachse entsprechend
ig = —0,75 m, und zwar beide für die Raddruckverhältnisse
1,0, 1,2, 1,61, 2,1, 2,23 als die Fälle B, Bg bis Bg bzw. F,
Fg bis Fg. In Fall B und F gleiten alle vier Räder sowohl
auf Abschnitt I als auch auf Abschnitt III. Diese beiden
Bahnlinien sind schon auf Abb. 4 vorhanden. In Fall Bg
und Fg (Raddruckverhältnis 1,2) sind auf Abschnitt I ein
Vorder- und ein Hinterrad, auf Abschnitt III ein Vorder
oder ein Hinterrad an der Grenze vom Gleiten zum Rollen.
Bis zu einem Raddruckverhältnis von 2,23 (Fall Bg, Fg)
rollen diese Räder, von da an beginnt auch auf Abschnitt III
ein zweites Rad zu rollen, das Fahrzeug geradeaus zu laufen.

Abb. 4 zeigt folgendes: In Fall A (Achs- und Rad
druckgleichheit) ist die Halbwelle der Bahn vollkommen
symmetrisch zum konstanten größten Ausschlag ymasj hegt
der lange, der ganzen Halbwelle den Stempel aufdrückende,
Abschnitt III von SinusUnienform genau in der Mitte, auf
beiden Seiten eingeschlossen durch die spiegelbildlich zu
einander liegenden kurzen Abschnitte II und IV von Sinus
linienform und diese wieder eingeschlossen durch Je einen
geradlinigen Bahnabschnitt I von der Länge des Radstandes.
Je mehr nun der Vorderachsdruck den Hinterachsdruck über
schreitet, desto mehr rückt Abschnitt I vor, krümmt er
sich und schrumpft er ein, bis auf Null in Fall E, desto
mehr verliert Abschnitt HI seine Sinuslinienform, rückt er
zurück und schrumpft er ein, erst langsam, dann schneller,
bis auf Null im Fall E, desto mehr schrumpft der Sinus-
linienabschnitt II, bis auf Null im Fall E, und desto mehr
schwillt der Sinuslinienabschnitt IV an, erst langsam, dann
schneller, bis auf die ganze Bahn in Fall E. Mit steigendem
Achsdruckunterschied steigt das Schwellmaß, die Winkel
abweichungsänderung und die Schärfe der Ablenkung zu
nächst stark, das Schwellmaß bis auf 1,42 in Fall C, dann
sinken sie schnell ab, das SchweUmaß wieder bis auf 1 im
Fall E. Der Scheitel der Bahnkurve rückt zunächst über
die Mitte der Halbweilenlänge hinaus vor und geht dann
wieder bis auf die Mitte zurück, in gleichem Maß wie fi
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über 1 hinaus und wieder zurückgeht. Die Wellenlänge
nimmt stetig ab von 39,70 auf 17,24 m. Der unmittelbar auf
den ersten Durchgang durch die Gleislängsachse mit gleichem

^Vo volleAusschlag ymas der Bahnen der verschiedenen
Fälle nimmt zunächst ein wenig zu,, von 6,14 . in Fall A
auf 6,25 . «Vq ® und fällt dann in den weiteren
Fällen, also mit steigendem Achsdruckunterschied, ab. Auf
den weiteren Halbwellen verschiebt sich das Bild schnell im
Sinne des Schwellmaßes; auf der zweiten ist der Ausschlag
des Falls B schon erheblich größer als der unveränderte von A:
ymaxB = 1=32. 6,25 . = 8,25 . Oy^ gegenüber ymas^ =
= 6,14 . Oy^, der von Fall C: ymaxf.^ 1,5 .1,42 . ay^= 6,4 . «vo-
noch merklich kleiner als der von B; a-uf der sechsten in
Abb. 4 nicht mehr gezeichneten Halbwelle aber liegen die
Ausschläge schon in der gleichen Reihenfolge zueinander wie
die Schwellmaße, ist ymaxQ = 4,5 . 1,42^ . avo = 26,1 . «vo und
ymax-j3 = 6,25 . 1,32- . Oy^ = 25,2 . «y^.

Ein Vergleich der Linie F'mit der Linie B zeigt den starken
Einfluß der Vertauschung des Achs-Lastverhältnisses. Die
Wellenlänge ist in beiden Fällen gleich groß. Schon der erste
Ausschlag der Linie F ist erheblich kleiner als der der Fälle
B und A, der Scheitel der Halbwelle liegt vor der Mitte; die
Abschnitte II und IV haben ihre Rollen gegenüber denen in
Fall B vertauscht. Praktische Bedeutung hat vor allem der
Bereich A d- B und A d- F.

Die Abb. 5 und 6, Taf. 3 zeigen folgendes: Da schon bei
einem Raddruckverhältnis von 1,2 auf Abschnitt I ein Vorder-
und ein Hinterrad zu rollen beginnen, wird dieser Bahn
abschnitt in den FäUen Bg bis Bg und Fg bis Fg eine unter

Gleislängsachse geneigte Gerade von der
Länge des Radstandes. Die der B-FäUe sind gleich den
Xjy der F-Fälle; die Xjy der B-Fälle sind gleich den x,, der

F-Fälle; die Xj^ der FäUe Bg—Bg sind gleich NuU, die Xjy
der B-Fälle sinken mit zunehmendem Raddruckverhältnis, bis
auf Null im Fall Bg. In den Fällen Bg und Fg sind daher Xjj
und Xjy = 0, bilden Abschnitt I und III zusammen die unter
«y^ gegen die Gleislängsachse geneigte Bahngerade. Die
Wellenlänge wächst mit steigendem Raddruckunterschied
stetig an, zuerst langsam, dann immer schneller. Ob die Vorder
oder die Hinterachse stärker belastet ist, macht für die Wellen
länge unter sonst gleichen Umständen nichts aus. Das Schwell-
und Schrumpfmaß und die Winkeländerung nehmen zu,
solange alle vier Räder gleiten, also auf dem Bereich B -r Bg
und F Fg, dann ab und werden gleich 1, sobald auch auf
Abschnitt III ein zweites E-ad zu rollen anfängt, in Fall Bg
und Fg. Bei stärker belasteter Vorderachse steigt nach Abb. 5
der erste Ausschlag ymax der verschiedenen Bahnen nach
Durchgang durch die Gleislängsachse mit gleichem mit

zunehmendem Raddruckverhältnis stetig an, auch bei Rollen
von einem Rad auf Abschnitt III (FaU Bg-i-Bg, Fg-I-Fg),
obwohl das SchweUmaß fj. hierbei sinkt. Das rührt daher,
daß die Wellenlänge auf diesem Bereich stark zunimmt und die
WeUenlängezunahme den Ausschlag stärker zu- als die Schwell
maßabnahme ihn abnehmen läßt. Aus dem Gegeneinander-
wirken dieser beiden Einflüsse erklärt sich auch, daß bei
stärker belasteter Hinterachse nach Abb. 6, Taf. 3 mit zu
nehmendem Raddi'uckunterschied der erste Ausschlag zunächst
etwas ab- und dann erst zunimmt, Daß die ersten Aus

schläge auf Abb. 5, Taf. 3 viel größer sind als auf Abb. 6,
Taf. 3, rührt daher, daß in einem Fall ein Schwell- im
anderen ein Schrumpfmaß vorhanden ist. Trotz dieser Unter
schiede nähern sich die Bahnen in beiden FäUen der gleichen
unter «y^ gegen die Gleislängsaohse geneigten Geraden, die
bei dem gleichen Raddruckverhältnis, im Beispiel 2,23,
erreicht wird.

Zulässige Fahi-geschwindigkeiten in Gleisbogen mit Hücksicht auf die Überhöhungs- und
Krümmungsverhältnisse.

Von Dr. Ing. habil. Gerhard Schramm, Reichsbahm-at, Danzig.

A. Einleitung.
Bis zum Jahre 1935 gab es bei der Reichsbahn keine ge

naue Anweisung, wie die zulässige Geschwindigkeit in Bogen
bei gegebenen Überhöhungs- und Krümmungsverhältnissen zu
ermitteln war. Die Steigerung der Fahrgeschwindigkeiten und
die vermehrte Anwendung der Bogenweichen verlangten aber
schließlich klare Regeln, die beim Entwerfen von Linien
verbesserungen und Weichenverbindungen zugrunde gelegt
werden konnten. Die Reichsbahn gab daher im April 1935 eine
Verfügung hei-aus, die keinen Zweifel mehr übrig läßt, welche
Geschwindigkeit bei gegebenen Gleisverhältnissen zugelassen
werden darf oder wie die Gleise und Weichen für gegebene Ge
schwindigkeiten zu gestalten sind'^).

Maßgebend war dabei das Bestreben, einerseits die Fahrt
für den Reisenden möglichst angenehm zu gestalten, anderer
seits aber die erreichbaren Überhöhungs- und Krümmungs
verhältnisse weitgehend auszunutzen und die Geschwindig
keiten nicht mehr zu beschränken, als es im Hinblick auf die
Annehmlichkeit der Fahrt nötig erschien. Durch diese ein
deutige Reglung von 1935 sind entgegenstehende ältere Be
stimmungen überholt und unmaßgeblich. Dies gilt besonders
für den § 38 (3, b) der Fahrdienstvorschriften. Hierüber ist
Näheres in den Abschnitten C und D gesagt**).

*) Der Inhalt dieser Verfügung (81 Jowi-293 vom 5. Aprill935)
ist in „Eisners Taschenbuch für den bauteclinisehen Eisenbalm
dienst" 1936 wiedergegeben, desgl. im Lehrstoffheft „Abstecken
und Vermarken von Gleisbogen nach dem Winkelbildverfaliren"
(Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgeseilschaft, Berlin 1937).

Im folgenden Abschnitt B werden zunächst die jetzt bei
der Reichsbahn geltenden Bestimmungen wiedergegeben. Dann
werden im Abschnitt C die Grundlagen dieser Bestimmungen
besprochen und auf ihre Berechtigung hin untersucht. Daraus
ergeben sich verschiedene Änderungsvorschläge, die im Ab
schnitt D zusammengefaßt sind.

B. Die Bestimmungen der Deutschen Reiehsbalin.
a) Zulässige Geschwindigkeit Vh im Hinblick auf die

Seitenbeschleunigung (Überhöhung).
In einem Bogenstück mit dem Krümmungshalbmesser H

und der Überhöhung h ist die zulässige Geschwindigkeit
„  t/^I .. .Vt=]/

Vh in km/h; H in m, h in ram.
Wenn der äußere Bogenstrang tiefer liegt als der innere

(Untertiefung = negative Überhöhung), so ist in dieser
Gleichung h, mit negativem Vorzeichen einzusetzen. Dies ist
bei Außenbogenweichen wichtig.

Nach dieser Gleichung ist die oberste Grenze für die Über
höhung von Außenbogenweichen h = 90 mm; denn bei dieser
Überhöhung ist die zulässige Geschwindigkeit im Außenbogen
(h = — 90 mm) nach Gl. 1) auf den Wert Vh = 0 herunter-

**) Die Vorschläge von Dr. Vogel (Org. Fortschi-. Eisenbahn-
wes. 1937, H. 21/22) stimmen im wesentlichen mit der bereits
fast drei Jahi'e vorher getroffenen Regelung der Reichsbahn
überein.
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gegangen. Wenn eine Außenbogenweiche in einem durch
gehenden Hauptgleis liegt, so kann diese Beschränkung in der
Überhöhung auf 90 mm eine unerwünschte Beschränkung der
zulässigen Geschwindigkeit im durchgehenden Hauptgleis zur
Folge haben. Um eine solche nach Möglichkeit zu vermeiden,
ha.t man für das abzweigende untertiefte Gleis einer Außen
bogenweiche, wenn es nur im Bangierwege befahren wird,
eine Ausnahme gestattet und für diese Rangierfahrten folgende
Geschwindigkeit zugelassen:

Vl.=]/j^.(h + 130) 2)
Infolgedessen darf eine Außenbogenweiche, deren Außen

bogen nur für Rangierzwecke benutzt wii-d, unter Umständen
bis annähernd 130 mm überhöht werden. Diese größere Über
höhung kommt aber der zulässigen Geschwindigkeit im durch
gehenden Hauptgleis zugute.

Beispiel 1: Auf einer Strecke mit V = 140km/h soll in
einem kleinen Bahnhof ein Ladegleis aus dem Bogen H = 1100 m
des durchgehenden Hauptgleises abgezweigt werden, und zwar
mittels einer Außenbogenweiche 49—1100/917—1:12. Ist dies
ohne Geschwindigkeitsbeschränkung im durchgehenden Haupt
gleis möglich ? Für V = 120 km/h muß das durchgehende
Hauptgleis gemäß G. 1) mindestens die Überhöhung

11,8 .V2 11,8.1402
— 90 = 120 mm

erhalten. Der Außenbogen hat daher die Untertiefung h =
= —120 mm. Nach Gl. 2) ist in ihm die Geschwindigkeit
zulässig: yQ17

—. {—120 + 130) = 28 km/h.

Diese genügt aber; denn nach den Fahrdienstvorschriften
soll höchstens mit 25 km/h rangiert werden.

Wäre die Sonderbestimmung für Rangierfahrten nach
Gl. 2) nicht getroffen worden, so dürfte in diesem Fall die
Weiche nur mit h = 90 mm überhöht werden, und die Ge
schwindigkeit im durchgehenden Hauptgleis müßte infolge
dessen nach Gl. 1) auf Vh = 130 km/h beschränkt werden.

Als größte Überhöhung ist in der Regel bei der Reichsbahn
h = 150 mm zugelassen (größere Überhöhungen werden nur
gelegentlich bei Stadtschnellbahnen, z. B. Berliner S-Bahn an
gewendet). Setzt man in Gl. 1) h = 150 mm ein, so ergibt sich:

Vh = 4,5.-|/H 3)
Dies wäre nach den geltenden Grundsätzen die größte Ge

schwindigkeit, die in einem Bogen mit gegebenem Halbmesser H
überhaupt zugelassen werden kann. Diese Geschwindigkeit
wird bei den Schnelltriebwagen tatsächlich angewendet,
während für andere Züge die Geschwindigkeit vorläufig
noch auf

Vh-4,25.]/H 4)
nach oben begrenzt worden ist. Diese Geschwindigkeiten sind
seit Jahren durch besondere Verfügungen bei der Reichsbahn
zugelassen und im planmäßigen Zug- und Triebwagenverkehr
erprobt worden. Dagegen enthalten die Eisenbahn-Bau- und
Betriebsordnung im § 66,(4) und die Fahrdienstvorschrtften im
§ 38 (3, b) immer noch die früher gültigen Höchstgeschwindig

keiten, die etwa der Gleichung V = 3,8.yH entsprechen. Dieser
Widerspruch müßte beseitigt werden (s. Abschnitt C und ,D).

Handelt es sich um einen Bogen ohne Überhöhung (h —0),
so gilt gemäß Gl. 1);

Vu=2,8.-[/H 5)
Für die Fahrt durch den Zweiggleisbogen der geraden, nicht

überhöhten Reichsbahnweichen sind demnach folgende Ge
schwindigkeiten zulässig (auf 5 km/h aufgerundet):

Zusammenstellung 1.

Weichenhalbraesser . . . . H = 180 300 .^00 1200 m

Zulässige Geschwindigkeit Vh = 4.0 50 65 100 km/h

Offen ist noch die Frage, um wieviel ein gerades Gleis
überhöht werden darf und welche Geschwindigkeit in einem
geraden Gleis mit gegebener Überhöhung zulässig ist. Diese
Frage spielt z. B. dann eine Rolle, wenn aus einem durch
gehenden Hauptgleis ein gerades Gleis abzweigt, was dann
der Fall ist, wenn bei einer Abzweigung nach außen der Halb
messer des durchgehenden Hauptgleisbogens gerade so groß
ist wie der Grundbalbmesser der gewählten Weichengrundform
(z. B. Weiche 49—1200—1:18,5 in einem durchgehenden Bogen
mit 1200 m Halbmesser). Die Erfahrung hat gelehrt, daß in
diesem Fall eine Überhöhung von 130 mm ohne weiteres an
gewendet werden kann und einen guten Lauf der Züge ergibt.
Die Überhöhung eines geraden Gleises ist nämlich stets weniger
bedenklich als die zu geringe Überhöhung eines Bogens oder
die falsche Überhöhung eines Außenbogens, weil bei einer Ge
schwindigkeitsüberschreitung im geraden Gleis die Seiten
beschleunigung nicht zunimmt und infolgedessen eine Ge
schwindigkeitsüberschreitung im geraden Gleis — gleichgültig
mit welcher Überhöhung — weder die Betriebssicherheit noch
den ruhigen Fahrzeuglauf beeinträchtigen kann.

Man darf daher, falls es die Geschwindigkeit im durch
gehenden Hauptgleis erfordert, mindestens bis zu der praktisch
mehrfach erprobten Grenze von 130 mm Überhöhung in einem
geraden Gleis hinaufgehen.

Mit Rücksicht auf die Überhöhungsverhältnisse kann nach
den Vorschriften der Reichsbahn noch eine Geschwindigkeits
beschränkung durch zu kurze Überhöhungsrampen ein
treten. Für die Rampenlänge l — sowohl bei geraden als auch
bei geschwungenen Rampen — gilt nämlich bei der Reichsbahn
die Bedingung:

? in m, V in km/h, h in mm.
Infolgedessen darf bei gegebener Rampenlänge l (in m)

und Überhöhung h (in mm) die Geschwindigkeit

- =

nicht überschritten werden.

Handelt es sich um eine Überhöhungsrampe zwischen zwei
Kreisbogen mit einer kleineren Überhöhung h^ und einer
größeren Überhöhung h^, so ist in diesen Gleichungen unter h
selbstverständlich der Unterschied hg—hj der beiden Über
höhungen zu verstehen.

b) Zulässige Geschwindigkeit Yip im Hinblick auf den
Ruck ip.

Stoßen zwei Bogenstücke mit verschiedenen Krümmungs
halbmessern Hj und Hg (in m) unmittelbar, d. h. ohne Vermitt
lung eines Übergangsbogens, aneinander, so ist nach den Be
stimmungen der Reichsbahn die zulässige Geschwindigkeit
in km/h:

"-•m "
Hierin ist H^ der größere und Hg der kleinere der beiden

Halbmesser. Das Plus-Zeichen gilt für Gegenbogen, das
Minus-Zeichen für Gleichbogen.

Verwendet man den Begriff der „Krümmung" (Abb. 1

und 2) K = ̂̂ ^*), und bezeichnet man den Unterschied der
M

*) Siehe Schramm: „Das Krümmungsbild imd seine An
wendung im Gleisban", Gleistechnik und Fahrbahnbau 1938,
H. 17/18, S. 170.
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beiden aufeinanderfolgenden I^rümmungen mit zlK=K2zt:
± Kl == Größe der Stufe in der Krümmungslinie, so nimmt
diese Gleichung die einfachere Form an:

„ 90

fÄK
Diese Geschwindigkeitsgleichung kann überall dort maß

gebend sein, wo die Krümmung sich unvermittelt ändert,
also in erster Linie bei der Ein- oder Ausfahrt aus Zweiggleisen
von Weichen (geraden Weichen oder Bogenweichen).

/C,=3,J33

Kr2.000

h- Weiche Hj=S00m H Weiche firSOOm. -4

Abb. 1. Krümraungsbild zweier Gleichbogen (Weiohenbogen
500 m und 300 m) ohne Zwischengerade. Stufe in der Krümmungs-

linie zlK = 3,333 —2,000 = 1,333.

Beispiel2: Zwei Weichenbogen (Gegenbogen) IIi = 500m
und Hg = 300 m stoßen ohne Zwischengerade aneinander
(Abb. 2). Welche Geschwindigkeit ist im Hinblick auf den
Ruck zulässig? Nach Gl. 8) ergibt sich:

T / 500 .300 , ,,

Oder man rechnet nach Gl. 8a) folgendermaßen:

Klrümmung des Bogens Hj: Ki = = 2,000

Krümmung des Bogens Hg: Kg = = 3,333

Stufe in der Krümmungslinie: K = Kj + Kg = 6,333
90 _. , „

V^ = = 51 km/h.

Kr2.000

Für die Ein- und Ausfahrt aus dem Zweiggleis der geraden
Reichsbahnweichen ergeben sich hiernach folgende Geschwin
digkeiten (auf 5km/h aufgerundet):

Zusammenstellung 2.

Weiehenhalbmesser . . . . H= 100 300 500 1200m

Ziüässige Geschwindigkeit V,j/= 55* 65* 75* 100km/h

Die mit einem Stern versehenen Geschwindigkeiten sind
nur bei ausreichender Überhöhung gemäß GL 1) zulässig (vergl.
Zusammenstellung 1).

Stoßen zwei Gegenbogen mit gleichen Halbmes
sern H unvermittelt (ohne Übergangsbogen und ohne Zwischen
gerade) aneinander, so gilt gemäß Gl. 8) oder 8a):

v^ = a.l/^ 10)
Wird eine Weichenverbindung aus zwei gleichen Weichen

ohne Zwdschengerade zwischen den Zweiggleisbogen hergestellt,
so sind hiernach in dieser Verbindung nur die Geschwindig
keiten nach folgender Zusammenstellung zulässig (auf 5 km/h
aufgerundet). Dabei ist zu beachten, daß Gegenbogen ohne
Übergangsbogen und ohne Zwdschengerade bei Halbmessern
unter 200 m nicht angewendet werden dürfen. Deshalb ist
in der Zusammenstellung als kleinster Halbmesser nicht 190 m,
sondern 200 m eingesetzt.

Zusammenstellung 3.

Weichenhalbmesser . . . . H= 200 1200 m

I- Weiche fi,=S00m Weiche Kr300 m -|

Abb. 2. Krümmungsbild zweier Gegenbogen (Weichenbogen
600 m imd 300 m) ohne Zwischengerade. Stufe in der Krümmungs-

linie A'K= 3,333 -|-2,000 = 5,333.

Die im Hinblick auf die Seitenbeschleunigung im nicht
überhöhten Bogen H = 300m zulässige Geschwindigkeit von
50 km/h (s. Zusammenstellung 1) kann demnach auch in diesem
Gegenbogen angewendet werden (s. jedoch Abschn, C, b, Gl. 22),
Beispiel 3).

Stößt an eine mindestens 15 m lange Gerade (Krümmung

-- =0) ohne Vermittlung eines Übergangsbogens ein Bogen
H

mit dem Halbmesser H, so gilt nach Gl. 8) oder 8 a):

9)
Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens. Neue Folge. LXXVII. Band.

Zulässige Geschwindigkeit Vp^j (45) | 50 j 60 j 80 km/h
Die Geschwindigkeit 45 km/h für H = 200 m ist ein

geklammert, weh sie in Wii'klichkeit nicht in Frage kommt mit
Rücksicht auf die Überhöhungsverhältnisse. Bei zwei un
mittelbar aneinanderstoßenden Gegenbogen ist selbstverständ
lich die günstigste Überhöhung h =0; für diese ist aber bei
H =200 m nach Gl. 5) nur Vh =40 km/h zulässig.

Offen gelassen ist bei dieser Regelung im Hinblick auf den
Ruck noch die Frage, wie die zulässige Geschwindigkeit zu
ermitteln ist, wenn zwischen zwei Kreisbogen ohne Übergangs
bogen eine Zwischengerade liegt, die kürzer ist als die
geführte Fahrzeuglänge. Bei der Ableitung der Gl. 8) ist mit
einer geführten Fahrzeuglänge von 15 m gerechnet (s. Ab
schnitt C). Dementsprechend ist es üblich geworden, falls
zwischen zwei Gegenbogen ohne Übergangsbogen eineZwischen-
gerade von der Länge g < 15 m liegt, die zulässige Geschwindig
keit V<p folgendermaßen zu ermitteln:

Man berechnet zunächst nach GL 8), d. h. für g =0, eine
Geschwindigkeit Vq, sodann nach GL9), d.h. für g^ 15 m,
eine Geschwindigkeit Vjg und ermittelt dann die zulässige Ge-
schwindiglceit für die tatsächlich vorhandene Länge g der
Zwischengeraden (in m) durch geradliniges Zwischenschalten
nach Abb. 3 oder nach der Gleichung:

V^=V„ + i.(V,s-V„) 11)

Handelt es sich um zwei Gleichbogen, so ist Vg > V15, das
zweite Glied der Gleichung wird dann negativ, und V^r wird
kleiner als Vq.

Wenn sich im Hinblick auf die Seitenbeschleunigung
(Überhöhung) nach Abschnitt B, a und im Hinblick auf den
Ruck nach Abschnitt B, b verschiedene zulässige Ge
schwindigkeiten ergeben, so ist selbstverständlich stets nur
die kleinere der beiden Geschwindigkeiten maßgebend.
4. Heft 1940. 11
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C. Die Grundlagen der Bestimmungen und lnd:erungsvorschläge.
Im vorstehenden Abschnitt B ist die bei der Reichsbahn

im Jahi-e 1935 eingeführte Regelung angegeben worden. In
diesem Abschnitt C wird gezeigt, auf welchem Wege man zu
diesen Vorschriften gelangt ist. Dabei werden wir untersuchen,
ob und inwieweit es angebracht ist, sie zu ändern oder zu ver
einfachen.

Maßgebend waren bei der Restsetzung der zulässigen Ge-
schwindiglceiten lediglich, die Ruhe des Laufes der Fahrzeuge
und die Annehmlichkeit für den Reisenden, nicht dagegen die
Betriebssicherheit. Von der Grenze der Betriebssicherheit ist
man in allen Fähen noch genügend weit entfernt.

a) Zulässige Geschwindigkeit Vh im Hinblick auf die
Seitenbeschleunigung (Überhöhung).

Für einen Halbmesser H (in m), eine Überhöhung h (in mm)
und eine GescbwindigkeitV (in km/h) ergibt sich eine bestimmte,
parallel zum Wagenfußboden gerichtete Seitenbeschleuni
gung p (in m/s^), die die Fahrgäste oder die Ladung in den
Wagen seitwärts drängt, und zwar ist

V2 h

^^13TH~I53

Abb. 3. Geradliniges Zwischenschalten zwischen zwei Geschwindig
keiten V,j undViß.

Statt zu sagen: ,,Es wirkt eine gewisse Seitenbeschleuni
gung p" kann man auch sagen: „Es ist ein bestimmter Fehl
betrag Zlh vorhanden gegenüber der theoretisch richtigen
Überhöhung, die die Wirkung der Fhehkraft genau aufheben
wüi'de". Der Fehlbetrag kann positiv oder negativ sein; im
zweiten Fall ist ein Überschuß an Überhöhung vorhanden, die
Seitenbeschleunigung p wirkt dann nach iimen. Zwischen Ah
(in mm) und p (in m/s^)"besteht bei Regelspur die Beziehung:

Ah

P=163
oder

Ah = 153 . p 13a)

Die Erfahrung bat gelehrt, daß eine Seitenbeschleunigxmg
p = 0,6 m/s^ 14)

oder — was nach Gl. 13 a) dasselbe bedeutet — ein Fehlbetrag
an Überhöhung

zl h = 90 mm 14 a)
den Fahrgästen und der Ladung unbedenklich noch zugemutet
werden kann. Hieraus folgen für die zulässige Geschwindigkeit
die Gl. 1) und die aus ihr abgeleiteten Gl. 3) und 5). Diese Ge
schwindigkeitsgleichungen sind demnach physikalisch wohl
begründet, und es wäre daher nur folgerichtig, wenn für die Ge
schwindigkeit in Bogen mit 150 mm Überhöhung allgemein die
Werte nach Gl. 3) zugelassen würden, sowohl für Dampfzüge

als auch für Triebwagen. Die jetzige Reglung mit V= 4,5. j/H
für Schnelltriebwagen und V = 4,25 . "i/H für die übrigen Züge
ist ungerechtfertigt, weil für die Geschwindigkeitsbegrenzungen
überhaupt nicht die Bauart der Fahrzeuge maßgebend war,
sondern allein die Annehmlichkeit der Fahrt für den Reisenden.

Von der Grenze der Betriebssicherheit ist man auch bei der

Geschwindigkeit 4,5 . ]/H sowohl bei Dampfzügen wie bei
Schnelltriebwagen noch genügend weit entfernt. Der festgelegte
Unterschied von 4,25 zu 4,5 ist übrigens willkürlich und nur
gefühlsmäßig getroffen worden aus der Erwägung heraus, daß
der Führungsdruck bei den Schnelltriebwagen, die ja ausnahms
los Drehgestellfahrzeuge sind, erheblich kleiner ist als bei den
Lokomotiven. Das ist zwar richtig; aber das für die Ent
gleisungssicherheit (wenn diese nun schon einmal in die Waag-

Y
schale geworfen werden soll) maßgebende Verhältnis =

waagerechter Spurkranzdruck , , , , .
=  :—^ ^ ———; braucht deswegen bei den

s 611KV6eil16r xviicld.ruCl£

Schnelltriebwagen keineswegs nennenswert günstiger (kleiner)
auszufallen als bei den Lokomotiven. Bei diesen wirkt sich

nämlich in dieser Hinsicht die höhere Schwerpunktlage günstig
aus, weü sie bei der Fahrt im Bogen eine Vergrößerung des
senkrechten Raddrucks Q auf die Außenschiene bewirkt und

Y
dadurch eine Verkleinerung von —. Vorausgesetzt, daß noch

y
ausreichende Kippsicherheit vorhanden ist, bringt daher die
hohe Schwerpunktlage der Lokomotiven gegenüber Fahrzeugen
mit niedrigem Schwerpunkt Vorteile mit sich, was z. B. auf
dem Internationalen Eisenbahn-Kongreß in Kairo 1933 aus
drücklich hervorgehoben wurde*).

Solange man mit der zulässigen Seitenbeschleunigung im
Hinblick auf die Annehmlichkeit des Reisens nicht wesentlich

über die jetzige Grenze p=0,6m/s2 (Ah = 90 mm) hinaus
geht, ist es aber für die Festsetzung der oberen Geschwindigkeits
grenze gleichgültig, wie sich die verschiedenen Fahrzeuge in

Y
bezug auf das Verhältnis — zueinander verhalten, weil dieses

Q
Verhältnis erst bei wesentlich größeren Geschwindigkeiten als
nach Gl. i) eine ausschlaggebende Rolle für die Betriebssicher
heit zu spielen beginnt.

Der Unterschied zwischen Gl. 3) und 4) beträgt übrigens
bei den kleineren Halbmessern und kleineren Geschwindig
keiten nur 5 km/h und bei den größeren Halbmessern und
größeren Geschwindigkeiten höchstens 10 km/h. Er ist also
unerheblich, so daß es sich gar nicht lohnt, ihn noch weiter
aufrecht zu erhalten.

Daß die Gl. 1) auch bei h=150mm unbedenklich zu
gelassen werden kann, ist nicht nur durch die Erfahrungen bei
der Reichsbahn bewiesen, sondern auch durch die viel höheren
Geschwindigkeiten, die bei manchen anderen Verwaltungen an
gewendet werden. So geht man z. B. bei den Französischen
Bahnen bis zu einer Seitenbeschlemiigung p = 1,0 m/s^, d.h.
bis zu einem Fehlbetrag an Überhöhung Ah =150 mm und
läßt dementsprechend in Bogen mit 150 mm Überhöhung Ge
schwindigkeiten bis V=5.]/H zu**). Bei der Reichsbahn
werden besonders strenge Anforderungen an den ruhigen Fahr
zeuglauf und die Annehmlichkeit für die Fahrgäste gestellt.
Auf Grund langer Erfahrung und vieler Versuche sieht man mit
Rücksicht hierauf die Geschwindigkeitsgrenze nach Gl. 1) als
angemessen an. Sie sollte aber auch uneingeschi-änkt, d. h.
bis hinauf zur größten zulässigen Überhöhung h = 150 mm

*) Siehe Mschi-. int. Eisenbahn-Kongr.-Vereinig. 1932, H. 11
(Bericht von Baumann).

**) Vergl. Mschr. int. Eisenbahn-Kongr.-Vereinig. 1936, H. 10,
S. 1267, Zusammenstellung 15 (Bericht von Flament zum Inter
nationalen Eisenbahn-Kongreß 1937 in Paris).
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angewendet werden. Viele lästige Geschwindigkeitsbeschrän
kungen würden daraufhin sofort wegfallen.

Die in der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung und in
den FahrdionstTorschriften angegebenen Höchstgeschwindig

keiten in Bogen, die etwa der Gl. 3,8 .yH entsprechen, müßten
daher nach Gl. 3) hinaufgesetzt werden, wenigstens auf allen
Hauptbahnen; denn dort ist der Unterhaltungszustand stets
genügend gut und durch die häufigen Fahrten des Oberbaiimeß-
wagens weitgehend überwacht.

Bei den kleineren Halbmessern (etwa unter 350 m) hat
man die zulässigen Geschwindigkeiten und größten Überhö
hungen stets etwas niedriger festgesetzt. Daran wird man auch
künftig nichts ändern; denn solche Bogen sind schwerer genau
zu verlegen und zu unterhalten, und bei kleineren Halbmessern
wirken sich Fehler in der Richtung und in der Überhöhung
wesentlich ungünstiger aus als bei größeren Halbmessern.
Ferner kommen diese kleineren Halbmesser überwiegend auf
Nebenbahnen vor, wo der Zustand der Gleise nicht so gut sein
kann wie auf den Hauptbahnen.

Im § 38 (3, b) der Fahrdienstvorschriften (S. 84, Zeile 24
bis 7 von unten) stehen noch verschiedene Angaben über zu
lässige Geschwindigkeiten in Bogen ohne Überhöhung oder mit
unzulänglicher u,nd falscher Überhöhung, ohne Übergangsbogen
usw. Diese Angaben sind durch die neuere Reglung (s. Ab
schnitt B) überholt und unmaßgeblich. Es ist daher zu über
legen, ob diese Angaben entweder roit den geltenden Ver
fügungen in Einklang gebracht werden sollen oder ob sie nicht
besser ganz aus den Falu'dienstvorschriften versch'winden
müßten. Es handelt sich hierbei u,m Regeln, die nur bei der
Gleisbogen- und Weichengestaltung, bei Linienverbesserungen
usw. angewendet "werden. Bei diesen Arbeiten wird die Gleis
lage möglichst den erwünschten Geschwindigkeiten angepaßt
oder — soweit das nicht gelingt — werden die Geschwindig
keiten, die mit Rücksicht auf die erreichbaren Überhöhungs
und Krümmungsverhältnisse zugelassen werden können, fest
gestellt und den Fahrplänen zugrunde gelegt. Für den Betrieb
sind sie damit aber gegeben. Dem Lokomotivführer z. B. ist
seine Gesch"windigkeit durch den Fahrplan und die Signale vor
geschrieben, und es entzieht sich außerdem vollständig der
Kenntnis des Betriebspersonals, welche Überhöhungen,
Zwischengerade usw. vorhanden sind oder nicht. Die Betriebs
beamten können daher mit diesen Angaben gar nichts anfangen;
sie gehören offenbar überhaupt nicht in die Fahrdienstvor
schriften und sollten gestrichen werden. Statt ihrer genügte
ein Satz, daß durch besondere Verfügung festgelegt ist, welche
Geschwindigkeiten mit Rücksicht auf die Überhöhungs- und
Krümmungsverhältnisse zulässig sind (vergl. Abschnitt D).

b) Zulässige Geschwindigkeit im Hinblick
auf den Ruck.

Es besteht bis jetzt noch keine völlige Klarheit darüber,
wie die im gewöhnlichen Sprachgebrauch als ,,Rnck" bezeich
nete physikalische Wi];kung mechanisch streng erldärt und auf
technische Vorgänge angewendet werden soll. Vor einigen
Jahren wurde diese Frage lebhaft erörtert, ohne daß sie zu
einem befriedigenden Abschluß geführt wurde*}.

Im wesentlichen stehen sich folgende zwei grundsätzlich
verschiedene Auffassungen über den Begriff ,,Ruck" gegenüber:

Erste Erklärung des Begriffs ,,Ruck": Ein Ruck ist
dann gegeben, wenn eine Beschleunigring sich in einem ge
wissen Zeitabschnitt t um einen Betrag A p ändert. Ist
diese Ändeiung in dem Zeitabschnitt t gleichförmig, so gilt als

Maß für den Ruck der Wert —Der Ruck hat hiernach die
t

Maßemheit BeBoHeunigung ̂Maßeinheit

Der Ruck hat hiernach die

*) Siehe Z. VDI 1928, H. ÖO, 1936, S. 220 und S. 581; Masch.-
Bau 1935, S. 520.

Zweite Erklärung des Begriffs „Ruck": Ein Ruck ist
nur dann gegeben, wenn sich eine Beschleunigung unver
mittelt, d.h. in sehr kurzer, nicht meßbarer Zeit um einen
Betrag A p ändert. Als Maß für den Ruck gilt nach dieser Auf
fassung der Wert p = Ps — Pi. also lediglich der Unterschied
der beiden in Frage kommenden Beschleunigungen ohne Be
ziehung auf einen Zeitabschnitt t. Nach dieser Erklärung hat
der Ruck die gleiche Maßeinheit wie die Beschleunigung, näm
lich m/s^.

In Deutschland hat sich im Eisenbahnwesen im Anschluß
an eine Arbeit von Schwanter*) die erste Auffassung ein
gebürgert, und der Ruck wird mit

bezeichnet.

Fährt ein Fahrzeug mit der Geschwindigkeit V (in km/h)
durch einen Übergangsbogen von der Länge l (in m), der zwei
Kreisbogen mit den Halbmessern H^ und Hg (in m) verbindet,
und ist die Überhöhung auf die Übergangsbogenlänge gleich
(z. B. h = 0), so ist nach der Begriffserklärung der Gl. 15)
der Ruck:

V^ / 1 1 \**)

und bei Übergangsbogen mit geschwungener Rampe:
2.V3 / 1 , 1 \

~ 47 . r ( Ha ̂  Hl ) ^
Das Plus-Zeichen gilt bei Gegenbogen, das Minus-

Zeichen bei Gleichbogen.

Wenn die beiden Kreisbogen H^ und Hg verschiedene
Überhöhungen h^ und hg haben, wenn also der Übergangs
bogen l zwischen den beiden Bogen mit einer Überhöhungs
rampe zusammenfällt, so beträgt y) nur einen Bruchteil von dem
Wert nach vorstehenden Gleichungen. Und falls in diesen

11,8.V®
Bogen die theoretische Überhöhung —— angewendet ist,

H

die ja die Wirkung der Fliehkraft aufhebt (p = 0) so ist stets
^ = 0.

Bei der Festsetzung der zulässigen Gesch"windigkeiten
spielen die Gl. 16) und 17) gar keine Rolle, weil y) stets nur ver-
sch"windend klein ist, wenn Übergangsbogen vorhanden sind.
Maßgebend kann der Ruck y) vielmelir nur dann werden, wenn
es sich um den unvermittelten Übergang (ohne Übergangs
bogen) zwischen einer Geraden und einem Kreisbogen H oder
zwischen zwei Kreisbogen H^ und Hg handelt oder — mit
anderen Worten — wenn die Kiümmungslinie eine Stufe auf
weist. Dieser Fall ist z. B. stets gegeben beim Befahren der
Zweiggleisbogen von Weichen.

Um hierfür eine Gleichung für den Ruck ip zu bekommen,
machte man die willkürliche Annahme, daß ein Fahrzeug mit
der geführten Länge a bei der Einfahi't aus einer Gei'aden in
einen Kreisbogen H oder aus einem Kreisbogen H^ in einen
Kreisbogen H2 sich ebenso bewege, als wenn ein Übergangs
bogen von der Länge a vorhanden sei. Auf Grund dieser An
nahme setzte man für den unvermittelten Übergang von einer
Krümmung zu einer anderen (Stufe in der Krümmungslinie)
in Gl. 16) statt l die geführte Fahrzeuglänge a ein, und zwar
im Hinblick auf die Schnellzugwagen a = 15 ra. Dies ergibt
für den Ruck die Gleichung:

*) „Verkelnstechn." 1929, H. 6/7.
**) In. manchen. Veröffentlichungen steht in dieser Gleichung

statt l die Größe l +a = Übergangsbogenlänge + geführte Fahr-
zeuglängo. Das ist aber falsch; domr die geführte Länge a. bewirkt
lediglich, daß der Ruck tp nach Gl. 16) bei ÜA und ÜE nicht plötz
lich einsetzt bzw. aufhört, sondern, in dei' durch a und V bestimmten
Zeit; auf die Größe ip innerhalb des Übergangsbogens hat aber die
geführte Länge gar keinen Einfluß, solange a < Z ist, was in Wirk-
liclikeit stets zutrifft.

•Jl*
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^=w-(ir±it)
als zulässigen Ruck sieht man ip — 1,0 an. Damit ergibt sich
die Geschwindigkeitsgleicbung für Yip [Gl. 8)].

Die erwähnte Annahme, daß sich die geführte Fahrzeug
länge ebenso austvirke tvie ein Übergangsbogen von gleicher
Länge, ist bei den zahlreichen Veröffentlichungen der letzten
zehn Jahre über den Ruck *) immer wieder den Untersuchungen
als zutreffend zugrunde gelegt worden, ohne daß man sie jemals
näher begründete. Tatsächlich ist diese Annahme aber gar
nicht gerechtfertigt. Neuerdings hat Chappellet**) hierauf
nachdrücklich hingewiesen. Kein Punkt des Fahrzeugs bewegt
sich so, als ob ein Übergangsbogen von der Länge a vorhanden
sei. Um die Bewegung eines Wagens, der aus einer Geraden in
einen Kreisbogen H ohne Übergangsbogen einfährt, klar zu
machen, nehmen wir zunächst an (Abb. 4), daß der Wagen an
zwei Punkten A und E (z. B. Drehgestellzapfen) die voneinander
den Abstand a haben, ohne Seitenspiel und Federung in einem
starren Gleis geführt werde. Der Wagenquerschnitt bei A und E
bewegt sich dann, sobald er den Kreisbogenanfang (BA) er
reicht hat, unmittelbar von der Geraden in den Kreisbogen H,

/I \C

-gefä/irfe Unge a ~

Abb. 4. Einfahrt eines Fahrzeugs mit der geführten Länge a in
einen Kreisbogen ohne Übergangsbogen.

Gleichung des Kreisbogens: y = ;
2i I Jri.

Gleichung für die Bewegtmg der Fahrzeugmitte M:

V =y.=__£iL_

d. h. am. Bogenanfang tritt die Seitenbeschleunigung p plötz

lich in voller Größe auf (t = 0). Der Ruck y) =^ist infolge-
t

dessen theoretisch unendlich groß. Wie groß ist der Ruck aber
in der Fabrzeugmitte M ? Wie Abb. 4 ohne weiteres lehrt, be
wegt sich der Wageiimittelpunkt M nicht auf einem Über
gangsbogen von der Länge a, sondern auf einem Kreisbogen
vom Halbmesser 2 H (Bogen CD). Diesem Halbmesser ent
spricht nach Gl. 12) eine bestimmte Seitenbesclüeunigung p.
Sie tritt aber in dem Augenblick in voller Größe auf, in dem
der erste Führungsx^unkt A des Fahrzeugs den Kreisbogen-
änfang BA erreicht hat. Es ist demnach auch in diesem Fall
t = 0, und der Ruck y) .Ist auch in Fahrzeugmitte theoretisch
unendlich groß. Entsprechendes gilt für die übrigen Wagen
querschnitte; Für alle Punkte ergibt sich theoretisch ̂  = co.

In Wirklichkeit nimmt y) Jiatürlich nur endliche Werte
an. Dies ist aber nicht eine Folge der geführten Länge a der
Fahrzeuge, sondern lediglieh eine Folge der Spielräume im
Gleis, in der Lagerung der Drehgestelle und Achsen, der
Federung und der Nachgiebigkeit aller Teile der Fahrzeuge imd
des Oberbaus. All diese Einflüsse lassen sich a.ber in ihrer wirk

liehen Größe unmöglich so weit richtig abschätzen, daß man
daraufhin zu. einem bestimmten Zeitabschnitt t und damit zu

*) Siehe z. B. Mschr. iiit. Eiseubahn-Kongr.-Vereinig. 1932,
H. 11, S. 2229/2239 und Org. Fortschr. Eisenbahnwes. 1936, H". 20,
S. 413 und 1937, H. 21/22, S. 385.

**) Mschr. int. Eisenbahn-Kongr.-Vereinig. 1938, H. 11, S. 101.

einer einigermaßen zutreffenden Gleichung für y) gelangen
könnte.

Der Gl. 18) entspricht — wie Chappellet richtig be
merkt —- kein wirklicher dynamischer Vorgang am Fahrzeug
und auch keine tatsächliche Wirkung auf den Reisenden. Die
Ableitung der Gleichung beruht eben auf unrichtigen Voraus
setzungen, und daher stammt auch die große Unsicherheit
darüber, welcher Wert für ip als zulässig angesehen werden soll.

Daher wird man zu einer besseren, den wirklichen Ver
hältnissen angemesseneren Festsetzung des Begriffs „Ruck"
gelangen, wenn man sich von der Begriffsejrkläiung nach Gl. 15)
frei macht und sich statt dessen die zweite der oben ange
gebenen Auffassungen über den Ruck aneignet, wenn man
also den Ruck gleichsetzt dem Unterschied der beiden B.e-
schleunigungen;

-d p = p2 ± Pi. - 19)
der bei plötzlichem Krümmungswechsel auftritt. Für Über
gangsbogen wird dann der Begriff des Ruckes gegenstandslos,
weil A p bei ihnen stets Null ist. Ein Ruck tritt vielmehr nur
dann auf, wenn die Krümmung sich unvermittelt ändert,
wenn also die Krümmungslinie eine Stufe aufweist
(Abb. 1 und 2). Diese Erklärung des Rucks entspricht auch der
Empfindung im Zuge: Kein Reisender wird bei der Fahrt durch
einen gut ausgerichteten Übergangsbogen behaupten, einen
Ruck wahrzunehmen, es sei denn, daß es sieh um eine zu steile
gerade Rampe handelt. Der unruhige Wagenlauf am Anfang
und Ende einer solchen Rampe hat jedoch nichts zu tun mit
dem hier behandelten seitwärts gerichteten Ruck und hat eine
ganz andere Ursache.

Für den nach Gl. 19) erldärten Ruck gilt nunmehr nach
Gl. 12):

zip in m/s^, V in km/h, Hj ist der größere und Hg der kleinere
der beiden Halbmesser, beide in m. Das Plus-Zeichen gilt bei
Gegenbogen, das Minus-Zeichen bei Gleichbogen.

Löst man diese Gleichung nach V auf, so erhält man:

V- - HiiHg
Um diese Beziehung als Gleichung für die zulässige Ge

schwindigkeit zu benutzen, müssen wir für den Ruck Zip den
größten zulässigen Betrag einsetzen. Bei der Wahl dieses
Größtwertes muß man von der Erfahrung und von den betrieb
lichen Anforderungen, ausgehen und dabei darauf achten, daß
die jetzt zugelassenen Geschwindigkeiten nicht etwa in uner
wünschter Weise herabgesetzt zu, werden brauchen. Wh müssen
also erstens feststellen, welche Werte A p bei den jetzt zulässigen
Geschwindigkeiten vorkommen, und zweitens müssen wir uns
darüber klar werden, in welchen Weichenverbindungen gewisse
Geschwindigkeiten (z. B. Zugfahrten auf zweiflügeliges Signal
bild mit 40 oder 60 kin/h) aus betrieblichen Gründen noch zu
gelassen werden sollen.

Wir betrachten die Einfahrt in das Zweiggleis einer nicht
überhöhten geraden Weiche mit 190 m Halbmesser. Nach
Gl. 5) (Zusammenstellung 1) ist hierbei V — 40 km/h zulässig,
und erfahrungsgemäß ist dabei der Wagenlauf noch ausreichend
gut. Der Ruck ist in diesem Fall nach Gl. 20):

402 1
= 7nr-7777^ = 0,65 m/s2 22)

402 1

^~~I3 ' 19Ö
Dieser Wert kann daher unbedenklich als zulässig an

gesehen werden, und er kann für die Ermittlung der zulässigen
Geschwindigkeit zugrunde gelegt werden, falls dadurch keine
betrieblichen Nachteile entstehen. Setzt man demgemäß in
Gl. 21) zip = 0,65 ein, so folgt für die zulässige Geschwindig
keit im Hinblick auf den Ruck zip die Gleichung:
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(MaßeinlLeiten und. Geltung der Vorzeichen wie bei Gl. 20).

Führt man den Begriff der Krümmung K = ein [vergl.
H

GI. 8} und Sa)] und bezeichnet man den Unterschied der beiden
unmittelbar aneinanderstoßenden Krümmungen mit ATL—
= Kg i Kl (Abb. 1 und 2), so läßt sich diese Gleichung noch ein
facher folgendermaßen schreiben:

V,p=30.i/4^=^ 23a)
MK yiK

Diese Bedingung [Gl. 23) oder 23a)] sollte an die Stelle der
jetzigen Ruckgleichung [Gl. 8)] treten. Sie entspricht besser
den wirkhchen Verhältnissen und ist zudem einfacher.

Beispiel 3: Welche Geschwindigkeit ist bei den im Bei
spiel 2 behandelten Gegenbogen init 500 und 300 m Halbmesser
zulässig? Nach Gl. 23) ergibt sich:

^ -i/ 500.300 H
^"■■ = ^■1/ SOO + 300

Für den unvermittel-
ten Übergang von einer i-jo —^ :
Geraden in einen nicht
überhöhten Kreisbogen ^
H oder umgekehrt ist stets 130
die Seitenbeschleuiii- 130
gung (d.h. dieÜberhöhirng 110
h=0) maßgebend, nicht
aber der Ruck A p [s. Gl. 5)
oder Zusammenstellung 1]. ^
Der Ruck kann also in allen
den Fällen ganz außer Be- i».
tracht bleiben, wo es sich ^  I I M I -um die Einfahrt in einen ^ 1 I I La. L^r
Kreisbogen ohne Überhöh- ^ 55 ^
ung aus einer Geraden han- "1 ^
delt oder um die Ausfahrt
aus einem solchen Bogen ,y
in eine Gerade. Dies trifft
aber für die Zweiggleis- ^ ^
fahrten fast aller geraden
Weichen zu. -

Maßgebend kann der A
Ruck Ap [Gl. 22)] nur 2S^. 1 1—I—L1 1 i—^ ^
dann werden, wenn der be- ^ ^
treffende Bogen überhöht
ist oder wenn zwei Gegen- Abb. 5. Zeichnerische Darstellung
bogen mit den Halbmes- durch einen Kreisbogen ohn
sern und Hg ohne Ver
mittlung eines Übergangsbogens aufeinander folgen (Abb. 2).

Für das Zusammentreffen einer Geraden mit einem
Kreisbogen H nimmt die Gl. 23) [oder 23a)J folgende Ge
stalt an:

V^p=3.-l/H 24)
Dies ergibt für die Zweiggleishalbmesser der Reichsbahn

weichen folgende Geschvdndigkeiten (auf 5 km/h aufgerundet):
Zusammenstellung 4.

Weichen

Zulässig

3

Abb. 5. Zeichneinscho Darstellung der zulas

Stoßen zwei Gegenbogen mit gleichen Halbmes
sern H unmittelbar aneinander, so ergibt sich im Hinblick
auf den Ruck zip nach Gl. 22) [oder 22a)] die zulässige Ge-
sch-windigkeit:

V.p = 3.]/| 25)
[vergl. Gl. 10)]. Wird eine Weichenverbindung aus zwei
gleichen Weichen ohne Zwischengerade z-wiscben den
Zweiggleisbogen hergestellt, so sind demnach in dieser Ver
bindung die Geseh-windigkeiten nach folgender Zusammen
stellung zulässig (auf 5 km/h aufgerundet):

Zusammenstellung 5.

halbmosser 1200 m

e GeschwindigkeitVzj p=| 30 [ 40 | 50 | 75 lun/h
Damit man ein anschauliches Bild davon erhält, -wie sich

die hier vorgeschlagenen zulässigen Geschwindigkeiten zu den
bisherigen verhalten und ob aus der neuen Geschwindigkeits
gleichung keine betrieblichen Nachteile erwachsen, sind in

r ü

 <5

tta/ömesser N in m

& § s
& 3

Weichexihalbmesser

sigen Geschwindigkeiten Vh, V^, und V^p föi- die Fahrt
durch einen Kreisbogen ohne Überhöhmig imd ohne Übergangsbogen [GL 6), 9) und 24)].

ens aufeinander folgen (Abb. 2). Abb. 5 die Geschwindigkeiten für den unvermittelten Übergang
sii einer Geraden mit einem aus einer Geraden in einen Kreisbogen H ohne Über
irl. 23) [oder 23a)J folgende Ge- höhung und ohne Übergangsbogen (oder umgekehrt) zeich-

neriscli dargestellt. Es geben an
= 3 .]/H 24) die Linie AB die Geseh-windigkeit Vh [Gl. 5)],
glelshalbmesser der Reichsbahn- n GD ,, ,, V.^, [Gl. 9)],
ketten (auf 5 km/h aufgerundet): n KF ,, ,, V^p [Gl. 24)].
nstellun 4 betrachten zunächst einfache Bogen (nicht Gegen-^  bogen). ♦

Geschwindigkeiten nach den jetzigen Vorschrif-. FI= ISO t.00 500 1200 m ten: Maßgebend sind die Linien Vh und V,^, und zwar jede
gg ,^Q iGÖlcTQ/h diBsor beidcii Linien in dem Bereich, in dem sie die kleinere

Geschwindigkeit ergibt. Die beiden Linien schneiden sich im
nmen diese Geschwindigkeiten Punkt S bei H = 1100 m (V = 93 km/h). Nach der jetzigen
rhöhung nicht in Frage, da die Regelung ist daher bei den Halbmessern unter 1100 m Vh

. Vh nach Gl. 1) (Zusammen- maßgebend und bei den Halbmessern über 1100 m V^,, d.h.
der Linienzug ASD.

1200 m

ZulässigeGeschwindigkeitVj p =j 45 j 55 | 70 j lOÖkra/h
Wie oben erwähnt, kommen diese Geschwindigkeiten

jedoch bei Weichen ohne Überhöhung nicht in Frage, da die
zulässigen Gesch-windigkeiten Vh nach Gl. 1) (Zusammen
stellung 1) niedriger sind.
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Geschwindigkeiten nach dem neuen Vorschlag:
Die Geschwindigkeiten Vh liegen durchweg unter den Ge
schwindigkeiten V^p; daher ist allein die Linie Vh (AB) maß
gebend, und der Ruck braucht überhaupt nicht berücksichtigt
zu werden. Bei den Halbmessern unter 1100 m (Linie AS)
fallen die bisherigen Geschwindigkeiten mit den -vorgeschla
genen zusammen; bei den Halbmessern über 1100 m dagegen
liegen die vorgeschlagenen Geschwindigkeiten über den bis
herigen. Dies wirkt sich in manchen LäUen betrieblich günstig
aus, z. B. wenn bei einer Streckenverzweigung in einer Ge-

2400
raden die spiegelgleiche Weiche 49 — — —1:18,5 äuge-

Z4U V

wendet wird. Bisher war in diesem Fall V,„ = 120 km/h
maßgebend, während nach der vorgeschlagenen Regelung
V^p = 137 ss; 140 km/h unbedenklich zugelassen werden kann.

Nunmehr betrachten wir Gegenbogen mit gleichen
Halbmessern ohne Übergangsbogen • und ohne Zwischen
gerade, ein Fall, der für Weichenverbindungen bei geringem
Gleisabstaiid -wichtig ist. Auch für diesen Fall kann man die
Geschwindigkeiten für gegebene Halbmesser H der Gegenbogen
ohne weiteres aus der Abb. 5 entnehmen, und zwar muß man

H
die Ordinaten Jeweils bei — ablesen [s. Gl .10) und 25)]. Bei

solchen Gegenbogen sind nicht die Geschwindigkeiten Vh maß
gebend, sondern stets der Ruck, sowohl bei der Jetzigen als auch
bei der vorgeschlagenen Regelung. Für den Vergleich kommen
daher nur die Linien V,^ (CD) und V^p (EF) in Frage. Sie
schneiden sich im Funkt T bei H = 729 m (V= 81 km/h),
d. h. bei Gegenbogen liegt die Grenze bei dem Halbmesser
2 . 729 = 1458 1460 m. Bei Halbmessern unter 1460 m
sind demnach nach der vorgeschlagenen Regelung die zulässigen
Geschwindigkeiten kleiner als nach der bisherigen Regelung,
bei Halbmessern über 1460 m sind sie dagegen größer. Dies
entspricht durchaus den Erfahrungen. Es hat sich nämlich
gezeigt, daß bei Gegenbogen ohne Zwischengerade und ohne
Übergangsbogen in Gleisverbindungen mit Weichen H = 300
und 500 m bei den Jetzt zugelassenen Geschwindigkeiten
(Zusammenstellung 3) die Fahrt für den Reisenden nicht
mehr genügend ruhig ist; offenbar ist der Ruck zu groß.
Hierauf hat z. B. Dr. Vogel ausdrücldich hingeudesen*) und
für solche Weichenverbindungen eine besondere Geschwindig
keitsgleichung vorgeschlagen. Dies ist wieder ein Beweis dafür,
daß die bisherige Ruckgleichung den tatsächlichen Verhält
nissen nicht gerecht -wird. Zu einer brauchbaren und all
gemeingültigen Geschwtndigkeitsgleichung im Hinblick auf
den Ruck gelangt man nur, wenn man den Ruck yj [Gl. 15)]
fallen läßt und "statt dessen den Ruck Ap [Gl. 19)] einführt.

Bisher war im Gegenbogen mit 500 m Halbmesser zulässig

(Linie CD, abgelesen bei H = ~ = 250 m) V,^, =51 60 km/h.

Dies ist erfahrungsgemäß zu hoch. Nach der neuen Regelung
kt in diesem Fall nur zulässig (Linie EF, abgelesen bei

H = —^=250m) Vj p ̂ 47?« 50 km/h. Dies düi-fte an

gemessen sein. Bei der entsprechenden Weichenverbindung
mit 300 m Halbmesser betragen die beiden Gesch\vindigkeiten
V^ 50 lun/h und Vjp is« 40 km/h. Auch in diesem Fall ist
erfahrungsgemäß die letzte Geschwindigkeit angemessen, die
erste dagegen zu hoch. Es ist betrieblich nicht nachteilig, daß
nach der neuen Ruckberechnung bei solchen Weichenverbin
dungen ohne Zwischengerade die Gesch-windigkeiten 10 km/h
niedriger sind als bisher (vergl. Zusammenstellung 5 mit Zu
sammenstellung 3); denn es liegt kein Grund vor, in derartigen

*) „Die Bewertung der Gleisverbindungen S 49 nach dem
Ruck", Org. Fortschr. Eisenbahnwes. 1936, H. 20, S. 418.

Verbindungen größere Geschwindigkeiten als 40 km/h auf
zweiflügeliges Signalbild zuzulassen. Diese Geschwindigkeit
ist aber nach Zusammenstellung 5 noch zulässig bei der Weichen
verbindung mit Gegenbogen von 300 m Halbmesser ohne
Z-wischengerade. Weichenverbindungen mit kleineren Halb
messern kommen aber ohne Zwischengerade für Zugfahrten
überhaupt nicht in Frage, auch nicht nach den jetzigen Be
stimmungen.

Falls man aber in besonderen Fällen eine Weichenver

bindung bei 3,50 m Gleisabstand mit 60 km/h befahren will,
so stehen hierfür die Weichen 49—500—1:14 zur Vei'fügung,
die bei 3,50 m Gleisabstand noch eine über 13 m lange Zwischen
gerade ergeben, so daß V= 65 km/h zulässig ist (s. Zusammen
stellung 1 und Beispiel 5).

Die vorgeschlagene Geschwindigkeitsgleichung im Hin
blick auf den Ruck [Gl. 23)] entspricht somit den Erfahrungen
und befriedigt in betrieblicher Hinsicht. Selbstverständlich
könnte man vielleicht auf Grund weiterer Erfahrungen oder
Versuche zu einem größeren zulässigen Ruck gelangen als dem
hier zugrunde gelegten A p=0,65m/s2. In die Gl. 23) bis 25)
träte dann vor das Wurzelzeichen statt der Zahl 3 eine größere
Zahl, und die Geschwindigkeiten V^p lägen entsprechend höher,
ohne daß sich aber grundsätzlich dadurch etwas änderte.

Es muß jetzt noch geklärt werden, "wie lang die Zwischen
gerade zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gegenbogen H^^
und Hg mindestens sein muß, damit die Geschwindigkeit nach
Gl. 1) zugelassen werden darf statt der kleineren Gesch-windig-
keit nach Gl. 23) für Gegenbogen ohne Zwischengerade und
ohne Übergangsbogen. Je kürzer die Gerade ist, desto rascher
folgen die beiden Rucke bei der Ausfahrt aus dem ersten und
bei der Einfahrt in den zweiten Bogen aufeinander. Je kürzer
aber der Zeitabstand dieser beiden Rucke ist, desto mehr ver
schmelzen sie zu einem einzigen erheblich stärkeren Ruck, und
desto unangenehmer machen sie sich für den Fahrgast bemerk
bar. Es ist daher richtig, wenn man verlangt, daß zwischen den
beiden Rucken em gewisser kleinster Zeitabstand min
destens vorhanden sein soll. Infogedessen ist die nötige Länge g
der Zwischengeraden von der Geschwindigkeit abhängig zu
machen. Die Zwischengerade von einer Länge g -wird in der

Zeit t = 3,6 . — durchfahren (t in s, g in m, V in km/h). Wenn

V
die Zwischengerade die Länge g = — hat, so ist nach dieser

0

Gleichung t =0,7 s. Diesen Zeitabstand zwischen den beiden
Rucken kann man erfahrungsgemäß als genügend ansehen.
Wir setzen daher fest, daß bei Gegenbogen ohne Übergangs
bogen die Geschwindigkeit nach Gl. 1) nur dann zugelassen
werden darf, wenn zwischen den beiden Bogen eine Zwischen
gerade liegt, von der Länge:

V
. - 26)

(g in m, V in km/h). Wenn die Zwischengerade kürzer ist, so
darf die Geschwindigkeit

V=5.g 26a)
zugelassen werden, mindestens aber die Geschwindigkeit nach
Gl. 23).

Diese Festsetzung über die Zwischengerade ist zwar auch
bis zu einem gewissen Grade "willkürlich; sie ist es aber weit
weniger als die jetzige Regelung (s. Abschnitt B, b).

Beispiel 4: Wie lang muß die Zwischengerade zwischen
zwei Weichenbogen H = 190 m mindestens sein, damit
V =40 km/h zugelassen werden darf 1 Nach Gl. 26) muß sein:

40
g^ —=8m.

Diese Zwisehengerade ist aber stets vorhanden. Denn
bereits beim kleinsten zulässigen Gleisabstand von 3,50 m
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ergibt sich bei Weichen 49—190—1:9 eine Zwischengerade '
von 10,64 m Länge. Solche Weichenverbindungen können
daher wie bisher mit V = 40 km/h auf zweiflügeliges Signal
bild befahren werden.

Beispiel 6: Zwei Gegenbogen ohne Zwischengerade mit
H = 500 m dürfen nach der Zusammenstellung 5 mit der Ge
schwindigkeit V^p = 50km/h befahren werden. Soll eine
größere Geschwindigkeit zugelassen werden, so muß nach
Gl. 26) eine Zwischengerade vorhanden sein, die länger als
50
-— = 10 m ist; und zwar gilt für eine Zwischengerade g = 10
0

bis 13 m die zulässige Geschwindigkeit nach Gl. 26 a). Bei
g = 13 m wird V = 5 .13 = 65 km/h erreicht. Dies ist aber
die größte Geschwindigkeit, die im Hinblick auf die Seiten
beschleunigung (s. Zusammenstellung 1) in den Bogen H = 500 m
ohne Überhöhung zulässig ist. Eine Verlängerung der Zwischen
geraden über 13 m hinaus bringt daher in diesem EaU keine
weitere Geschwindigkeitserhöhung mehr. Bei einer Verbindung
aus zwei Weichen 49—500'—^1:14 ist aber eine 18,42 m lange
Zwischengerade vorhanden. Auch hier ergibt sich also gegenüber
der jetzigen Regelung keine Geschwindigkeitsverminderung.

c) Gleisverziehungen.

Die Gleichungen für die zulässigen Geschwindigkeiten im
Hinblick auf die Seitenbeschleunigung (Überhöhung) und den
Ruck spielen nur dann eine Rolle, wenn die Regelwerte für
die Überhöhungen und Übergangsbogenlängen nicht ange
wendet werden können, und dies ist in erster Linie bei Weichen
verbindungen der Fall.

Die Bogen der freien Strecke wird man dagegen fast immer
so gestalten können, daß die oberen Grenzwerte für p und Zip
[Gl. 14) bzw. 22)] nicht erreicht werden. Dies gilt besonders
für die Gleisverziehungen, die bei der Änderung des Ab-
stands durchgehender Hauptgleise inivermeidlich sind. Um
die Absteckung, die Verlegung und Unterhaltung möglichst
einfach zu gestalten, verzichtet man bei diesen S-förmigen Ver-
ziehungen in der Regel auf Überhöhung, Übergangsbogen und
Zwischengerade und setzt die Verziehungen lediglich aus zwei
Kreisbogen mit gleichen Halbmessern H zusammen.
Zugleich werden aber an die Gestaltung dieser Bogen besonders
strenge Anforderungen gestellt. Die Verziehungen sollen näm
lich so ausgebildet werden, daß sie auch bei der größten zu
lässigen Streckengeschwindigkeit für den Fahrgast überhaupt
nicht fühlbar werden. Dies wird erfahrungsgemäß durch folgende
Gestaltungsgrundsätze erreicht*):

Einfache Kreisbogen (nicht Gegenbogen) ohne Über
höhung erhalten Halbmesser:

V2

2')

Die Seitenbeschleunigung ist dann nach Gl. 12) nur
P = 0,15 m/s^ oder der Fehlbetrag an Überhöhung Ah = 24mm.
Diese liegen aber unter der Empfindungsschwelle. Die Regel-

/8 Y^\
Überhöhung ( wäre für diesen Bogen nur 16 mm. Nach

den Oberbauvorschriften werden aber Überhöhungen unter
20 mm nicht ausgeführt.

Gegenbogen mit gleichen Halbmessern H ohne Über
gangsbogen und ohne Zwischengerade erhalten Halbmesser:

H^V^ 28)
Der Ruck zip ist hierbei kleiner als 0,15 m/a^ und wird

nicht fühlbar.

*) Ausfüürlich sind die Gleisbeziehungen in dem Lehrbuch
„Abstecken xmd Vermarken von Gleisbogen nach dem Winkel-
bildverfahi'en" (Verkehrswissensohaftl. Lehnnittelges., Berlin 1937)
behandelt.

Haben die beiden Gegenbogen verschiedene Halbmesser H^
und Hg (was aber nur ausnahmsweise vorkommt), so werden
sie derartig gewählt, daß

1000 1000 ̂  2000
Hl Hg = V^

bleibt. Gleisverziehungen, die nach diesen Regeln gestaltet
sind, unterscheiden sich hinsichtlich des Fahrzeuglaufs so gut
wie gar nicht vom geraden Gleis. Man muß im Auge behalten,
daß es sich hierbei lediglich um Regeln für die Gestaltung
von Verziehungen handelt für eine gegebene Gescliwdndigkeit,
nicht aber um die Ermittlung einer zulässigen Geschwindigkeit
für eine gegebene Gleislage. Es wäre daher falsch, wenn man aus
diesen Gleichungen zulässige Geschwindigkeiten dadurch ab
leiten wollte, daß man sie nach V auflöste.

D. Zusammenfassung.

Die geltende Bedingung [Gl. i)] für die zulässige Ge
schwindigkeit im Hinblick auf die Seitenbeschleunigung
(Überhöhung) entspricht den physikalischen Verhältnissen
imd hat sich gut bewährt. Sie müßte aber folgerichtig bis
hinauf zur größten zulässigen Überhöhung h = 150 mm an
gewendet werden. Dementsprechend müßte in Bogen bis herab
zu 350 in bei h = 150 mm die Geschwindigkeit

V- 4,5 .]/H
uneingeschränkt zugelassen werden. Sie wird bei Schnelltrieb
wagen seit Jahren angewendet und ist auch bei Dampfzügen
mit bestem Erfolg erprobt worden.

Die jetzige Gl. 8) für die zulässige Geschwindigkeit im
Hinblick auf den Ruck ip ist zu willkürlich und entspricht
zu wenig den wli-klichen physikalischen Verhältnissen. Sie
kann durch eine bessere Gleichung ersetzt werden, die nicht
auf dem Ruck-Begriff ip nach Gl. 15) beruht, sondern auf
einem anderen Ruck-Begriff nach Gl. 19).

Hiernach werden die zulässigen Geschwindigkeiten mit
Rücksicht auf gegebene Überhöhungs- und Krümmungsver-

, hältnisse zweckmäßig nach den folgenden Gleichungen be
stimmt. In ihnen bedeuten:

Vh = zulässige Geschwindigkeit im Hmblick auf die Seiten
beschleunigung (Überhöhung) in km/h,

Vj p = zulässige Geschwindigkeit im Hinblick auf den Ruck,
V^ = zulässige Geschwindigkeit mit Rücksicht auf die

Rampenlänge,
h = Überhöhung in mm (bei Untertiefung mit negativem

Vorzeichen einzusetzen),
l = Länge der Überhöhungsrampe (gerade oder ge-

sch^vungen) in m,
H = Ki-ümmungshalbmesser in m.

Hl und Hg = Krümmungshalbmesser zweier Kreisbogen, die
ohne Zwischengerade und ohne Vermittlung eines Über
gangsbogens aneinanderstoßen, in m und stets mit
positivem Vorzeichen einzusetzen; Hi ist der größere,
Ha der kleinere der beiden Halbmesser.

Ausnahme für untertiefte Zweiggleisbogen von Außen-
bogenweichen, wenn die Zweiggleisbogen nur im Rangier
weg befahren werden:

v,.=]/^.(h+ 130) 2)
V  7)

i  S.h 'i  8 .h

=

Das Plus-Zeichen gilt für Gegenbogen, das Minus-
Zeichen für Gleichbogen.
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Stoßen eine Gerade (Hj = co) und ein Kreisbogen H
unvermittelt aneinander, so lautet die Gleichung:

Vj p = 3 . Vh 24)
Liegt zwischen zwei Gegenbogen ohne Übergangsbogen

eine Zwischengerad© von der Länge g (in m), so darf in
diesen Bogen die Geschwindigkeit nach Gl. 1) angewendet
werden, wenn die Zwischengerade mindestens die Länge

V
S = J ae)

hat. Andernfalls gilt die Geschwindigkeit nach Gl. 23) oder
V = 5 . g, wenn dies einen größeren Wert ergibt.

Die vorstehende Berechnung der zulässigen Geschwindig
keit würde folgende Änderungen der jetzigen Festsetzungen zur
Folge haben:

1. Die Zusammenstellung in der Eisenbahn-Bau- und
Betriebsordnung § 66(4) und in den Fahrdienstvor

schriften §38(3,b) müßte entsprechend Gl. 3) abgeändert
werden.

2. DieAiigaben in den Fahr dienst vors chriften§ 38(3, b)
Absatz 3 bis 6 (S. 84, Zeile 24 bis 7 von unten) müßte gestrichen
und durch folgenden Absatz ersetzt werden:

„Welche Geschwindigkeiten im übrigen mit Eücksieht auf
die Eü'ümmungs- und Überhöhungsverhältnisse zulässig sind,
ist durch besondere Verfügungen über Bogen- und Weichen
gestaltung geregelt."

3. Der Ruck y; -wird fallen gelassen und durch den Ruck zip
ersetzt. In der im Abschnitt A genannten Verfügung treten dem
gemäß an die Stelleder Geschwindigkeitsgleichuugen8) und 9)
die Gl. 23) und 24).

Diese neue Festsetzung der zulässigen Geschwundig-
keiten brächte keine unerwünschte Herabsetzung der jetzigen
Geschwindigkeiten mit sich; sie würde dagegen die Beseitigung
zahlreicher Geschwindigkeitsbeschränkungen ermöglichen.

ß II n d s c Ii a u.
Das XJR-Stcllwerk*).

Die amerilcanische Signalbauanstalt „Union Switch and
Signal Company" hat ein eigenes System von Stellwerken mit
Fahrstraßensteuerung herausgebracht, das im Maiheft 1938 der
Railway Gazette (New York) beschrieben ist. Das erste Stellwerk
dieser Bauai't ist kürzlich bei der Eisenbalin Baltimore und Ohio
Chicago Terminal in Betrieb genommen worden für eine Anlage
in der Nähe der Western Avemte xmd der 14. Straße in Chicago.

Dieses Stellwerkssystem, ist dadmch gekennzeichnet, daß
eine Fahrstraße nicht dui'ch Bedienung von Einzelhebeln d,er
Weichen und Signale. gebildet wird, sondern durch Eindrücken
eines ICnopfs für den Anfang der Fahrstraße und eines zweiten
Knopfs für das Ende der Fahrstraße und das Signal. Alles andere
geschieht selbsttätig. Das neue Steilwerkssystem entspricht also
dem schon länger bekannten En-Ex-System der General Railway
Signal Company in den Vereinigten Staaten. Das "^^erschluß-
register des neuen Stellwerlcs ist elektrisch, ohne jede mechanische
Abhängigkeit, eine Art der Sicherung, die sich neuerdings im
Ausland immer weiter ausbreitet und auch bei der Reichsbahn

erprobt wird.
Das Lieferwerk hat seiner neuen Stellworksbauart den Namen

UR gegeben., der als handliche Abkürzung für Union Route
Interlocking steht, d. h. Union-Fahrstraßensicherung.

Die Gleisanordnung, für die das erste UR-Stellwerk aus-
gefithrt worden ist, ist in Abb. 1 wiedergegeben. Die Anlage um
faßt folgende Einrichtungen:

1. Viergleisige Strecke vom Grand Centrai-Bahnhof nach
Forest Park (Baltimore- rmd Ohio-Balm).

2. Zweigleisige Abzweigung von dieser viergleisigen Strecke
nach Blue Island (Baltimore- imd Ohio-Balm).

3. Schienengleiche Kreuzung der Strecke zu 2. mit der Chi
cagoer Verbindungsbahn.

4. Schienengleiche Kreuzung der Strecke zu 2. mit fünf
Rangiergleisen der Chicago- und Nord-West-Bahn. Sämtliche
Gleise können in beiden Richtungen befahren werden.

Insgesamt umfaßt der Stellwerksbeziik 16 Weichen und
33 Signale in dem Abschnitt zwischen den die Anlage deckenden
Hauptsignalen. Innerhalb 24 Std. berühren den Bezirk m Zeiten
des Regelverkehi's 1200 Zug- rmd Raugierbewegxmgen, durch
schnittlich also 50 Fahrten stündlich; davon sind im ganzen 26 plan
mäßige Reisezüge, 166 Güterzüge, 60 Icreuzende Güterzüge der
Chicagoer Verbindungsbahn (s. zu 3.); der Rest sind Rangier
fahrten übei' die fünf Rangiergleise zu 4., die die Verbindung zu
eiirem großen Freilade- und Güterbahnhof herstellen und mit
kurzen Unterbrechungen während der 24 Std. des Tages dauernd
benutzt werden.

Vor der Herstellung des UR-Stellwerks waren in zwei mecha
nischen Stellwerken vier Mann in jeder Schicht tätig. Jeder Zug,
der die schienengleiche Kreuzung (3.) zu befahren hatte, mußte

*) Dieser und der nachfolgende Bericht stellen einen Nach
trag zum Fachheft ,,Sicherungswesen" (Heft 1/2, 1940) dar.

aus Sicherheitsgründen vor ihr halten. Jetzt bewältigt ein
Weichenwärter je Schicht den gesamten Dienst.

Der Stellwerksapparat hat etwa die Form eines niedrigen
Klaviers. Er ist 1,75 m lang, 1,15 m hoch und 0,45 m tief. Der
Klaviatur entsprechend sitzt ein Pult am Apparat, das zum Auf
legen von Fahi-plänen, Aufzeichnungen usw. dient. Dieses Pult
ist 0,55 m tief rmd so lang wie der Apparat. Es wird von zwei
Konsolen getragen.

Die Vorderwand der Einrichtung enthält über dem Pult die
eigentlichen Stellvorrichtungen. Dieser Teil ist nur 35 cm hoch;
er ist in Abb. 2 wiedergegeben. Das ganze „Klavier" ist im Ober
geschoß eines Turmstellwerksgebäudes rmtergebracht. Der
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Abb. 1. Gleisplan.

Weichenwärter sitzt vor dem Stellwerksapparat. Er kann sitzend
über üin hinwegseben und hat nach allen vier Seiten freien Aus
bück auf. die Gleisanlagen.

Der eigentliche Stellapparat besteht in einer Fahi'scharitafel
aus stumpf-schwarz emailliei'tem Stahlblech, auf das der Gleisplan
mit weißen Linien aufgemalt ist, soweit er nicht ft'ir die Zwecke
der Gleisfreimeldeanlage dm'ch Ausschnitte in der Stahlplatte, ge
deckt mit Glasstreifen, dargestellt ist; diese Streifen sind aus durch
scheinendem Glas hergestellt und von hinten beleuchtbar.



Hinter den Glasstreifen sind je zwei Lampen angebracht, eine
weiße und eine rote. In der Giomdstellung ist der Glasstreifen un
beleuchtet. Ist eine Fahrstraße eingestellt, so erscheint der Glas
streifen weiß beleuchtet, so daß man die eingestellte Fahrstraße
auf ihre ganze Länge erkennen kann. Fährt ein Zug ein, dann
leuchten die Glasstreifen, die den vom Zug besetzten Gleis
abschnitten entsprechen, rot auf. Wenn das Ende des Zuges einen
Abschnitt räumt, tritt die rmbeleuehtete Grundstellung wieder ein.

Zur Kennzeichnung der richtigen Stellung der Einzelweichen
ist für jede Weiche in der Fahi-schautafel ein kurzer Abschnitt
jedes Gleisstranges durch einen Glasstreifen dargestellt. Wenn
Isei der Einstellvuig einer Fahrstraße der zugehörige Glasstreifen
einer Weiche dunkel bleibt, dann ist das ein Kennzeichen dafi'ur,
daß sich die Weiche nicht oder noch nicht in der der Fahrstraße

entsprechenden Stellung befindet.
In der Fahrschautafel befinden sich in den die Gleise dai'-

stellenden Strichen die Fahrstraßensignalknöpfe. Jedem Signal
entspricht ein Knopf. An jedem Signal kann eine Fahrt beginnen
oder enden.

Der zuerst gedrückte Knopf {Anfangsknopf) bezeichnet den
Beginn der Falirstraße und damit das Signal, das auf Fahrt gehen
soll. Der als zweiter gedrückte Knopf (Endlcnopf) bezeichnet das
Ende der Fahrstraße oder, anders ausgedrückt, das Gleis, auf dem
der Zug die Gleisanlage verlassen soll.

Soll eine Fahrt in der umgekehrten Richttmg stattfinden,
dann werden die beiden Knöpfe in der umgekehrten Reihenfolge

gelegt wird, ist das Rangieren auf den fünf Gleisen der Chicago-
und Nord-West-Bahn erlaubt. Nähert sich ein Zug auf der Haupt
strecke, dann wird der Hebel zurückgelegt und die Rangiersignale
an allen fünf Rangiergleisen gehen in Sperrstellung.

Rechts imd links oben auf der Fahrschautafel sind noch zwei

Reihen Drucklmöpfe angebracht. Sie tragen rechts neben der
oberen Reihe die Bezeichnung ,,Normal", neben der unteren die
Bezeichnxmg ,,Reverse". Sie dienen zur Einzelbedienung der
Weichen und der Gleisverbindungen, z. B. zur Prüfung des Gangs
der Weiche oder des Antriebs, zur Einreglung oder wenn die
Zxmgen festgefroren sind und der Einstellung des Fahrstraßen
knopfs nicht folgen oder wenn eine Weiche z. B. wegen eines
herabgefallenen Kohlenstücks nicht in die Endlage kommt. Wird
der Knopf „Normal" gedrückt, dann geht die Weiche in die Plus
lage; wird der linopf ,.Reverse" gedrückt, geht sie in die Minus
lage. Die Weichen einer Gleisverbindung sind dabei immer
gekuppelt. Bei gezogener Fahrstraße ist die versehentliche Einzel
bedienung ausgeschlossen.

Die Hauptsignale sind sämtlich Lichttagesformsignale, d. h.
Lichtsignale, bei denen die Stellung der ungefärbten Lichter zu
einander den Signalbegi'iff bildet. Diese Signale sind vierbegriffig.
Die im Gleisplan (Abb. 1) mit einem schwarzen Kreissektor und
vier Flügeln gekennzeichneten Signal© sind diese Hauptsignale.
Die vier Flügelstellungen werden je durch zwei Lichter wieder
gegeben. Zwei waagerecht angeordnete Lichter bedeuten Halt;

Abb. 2. Fahrschautafel.

gedrückt. Durch Betätigung der Druckknöpfe werden auch alle
Schutzweichen imd feindlichen Signale verschlossen.

Die Drucldtnöpfe springen beim Loslassen wieder in die
Grundstelltmg. Der Zug selbst löst die Fahrstraße abschnittsweise
auf. Will der Weichensteller eine bereits eingestellte Fahrstraße
zurücknehmen, dann zieht er den von ihm gedrückten Knopf
heraus.

Die Überwachungslampen für die Signalstellung sitzen hinter
der Fahrschautafel und werden durch eine Glaslinse im Druck

knopf sichtbar. In der Orrmdstellung brennen die Überwachungs
lampen nicht. Drückt der Wärter den Anfangsknopf der Fahr
straße, erscheint rotes Licht zum Zeichen, daß die gewünschte
Fahrstraße noch nicht vollständig ist und das Signal noch Halt
zeigt." Ist der Endknopf gedrückt, dann erscheint im Anfangsloiopf
nach kurzer Zeit statt des roten ein festes grünes Licht. Dies
geschieht aber mu% wenn ein Signal für freie Fahrt erscheint,
einerlei ob es mit oder ohne Geschwindigkeitsbeschränkung gilt.
Erscheint aber am Signalmast ein Signal „Halten, dann Vorrücken",
erscheint grünes Blinklicht im Anfangsknopf. "Über die Signale
folgen unten noch einige Bemerkungen.

Die "Überwachungslampe im Endknopf bleibt dunkel, auch
wenn alle zugehörigen Weichen in die Endstellung gelaufen sind
xind das Signal Fahrtstellung zeigt; nur wenn der Wärter etwa
versuchen sollte, den Endknopf der eingestellten Fahrstraße als
Anfangsknopf einer zweiten zu bedienen oder eine andere feindliche
Fahrt einzustellen, dann leuchtet das Lämpchen im Endknopf
rot auf. In diesem Fall müssen beide Knöpfe herausgezogen
werden, um die Ordnungsstellung wieder zu erreichen.

Zur weiteren Arbeitsvereinfachung ist ein kleiner Sonder
signalhebel vorgesehen. Er kann zwei Stellungen einnehmen imd
ist in Abb. 2 etwas links von der Mitte in der Nähe des unteren

Randes der Fahrschautafel zu sehen. Wenn er nach der Dmch-

fahrt eines Zuges auf der Streck© nach und von Blue Island um-
Orgar für die Fortachritte des Eisenbahnwesens. Neue Folge. LXXVII. Band.

zwei senkrecht übereinander angeordnete Lichter bedeuten Fahrt
frei ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Zwei rechtssteigend
angeordnete Lichter heißen: Falirt frei mit ermäßigter Geschwiti-
digkeit; zwei rechts fallend angeordnete Lichter bedeuten: Fahrt
frei mit geringer Geschwindigkeit.

Die für diese Signalbegriffe erforderlichen acht Laternen sind
am Umfange einer großen runden Latemenplatte angebracht. An
einigen dieser Hauptsignale ist ein weiteres Signal durch einen
kleinen unausgefüllten Kreis angedeutet. Das bedeutet, wenn es
erleuchtet ist: Halten, dann vorrücken; es entspricht also imgefähr
unserem Ersatzsignal.

Die im Gleisplan (Abb. 1) durch kleine Flügelsignale wieder
gegebenen Signale sind Rangiersignale, die, etwa entsprechend
unseren Gleissperrsignalen, nur die Begriffe Fahrt verboten und
Fahrt erlaubt geben können. Es sind Zwergsignale.

(Rly. Aga.) Buddenberg.

Induktive Zugbeeinflussung in Frankreich.
In Nr. 20 der „Railway Gazette" vom 11. November 1938

wird über Versuche mit induktiver Zugbeeinflussung berichtet,
die in Frankreich auf einer Strecke in Elsaß-Lothringen durch
geführt werden. Mit drei Lokomotiven imd an 14 Signalen wird
dort ein induktives Gleichstromsystem erprobt, wie es in ähnlicher
Form in der benachbarten Schweiz benutzt wird. Dies System
weist bekanntlich drei parallel nebeneinanderliegende Strecken
magnete auf, denen drei entsprechende Magnet© auf der Loko
motive gegenüberstehen. Der Luftspalt zwischen Lokomotiv- und
Streckenmagneten ist rund 8 cm. Die Mindestgeschwindigkeit,
bei der noch eine Übertragung zustande kommt, beträgt 3 km/Std.
"Über den mittleren Streckenmagneten können entweder nach dem
linken oder rechten Magneten oder auch nach beiden gleichzeitig
Impulse übertragen werden, wodurch drei verschiedene Wirkungen
auf dem Fahrzeug erzielt werden.
4. UeEt 1940. A n
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M = Streckenmagnet. — Stromseh]ießer am Signal.

Diese drei Möglichkeiten werden hier dazu benutzt, um hei
dreibegriffigen Vorsignalen die Stellung „Ankündigung von Bahrt
frei", „Ankündigung von Halt (Warnimg)" und „Ankündigung
eiirer Bahrt mit verringerter Geschwindigkeit" zu übertragen. Die
Stellung „Ankündigung von Bahrt frei" wird so übertragen, daß
dabei das ordnungsmäßige Vorhandensein rmd Ai'beiten aller Teile
überprüft wird. Bei den beiden anderen Signalstellungen muß der
Lokomotivführer vor dem Passieren des Signals eine Wachsam
keitshandlung vornehmen. Andernfalls ertönt em lautes akirstisches
Zeichen rmd die Unterlassimg wird auf einem mit dem Geschwindig
keitsmesser verbundenen Schreibstreifen veimerkt. Weiter be

findet sich auf dem Bührerstand eine Merklarapo, die den betriebs
bereiten Zustand der Anlage anzeigt. Außerdom leuchten drei
Lichtzeichen auf, die als Führerstandssignale die jeweilige Stellimg
des Vorsignals wiederholen. Die elektrische Energie liefert die
Beleuchtungsanlage. Wittschell.

Bücherschau.
Deutscher Reichshahnkalender 1940.

Auch im Eiriegsjahr 1940 hat die Deutsche Reichsbahn ihren
durch seine schöne Ausstattung wie seinen bewährten Inhalt be
kannten Kalender wieder herausgebracht, wenn auch den Zeit
aufgaben entsprechend als Wochenkalender, also im Umfange ein
geschränkt. Das Leitwort ist ebenfalls den gegebenen Verhält
nissen entsprechend gewählt und lautet: „Auslandsverkehr trotz
Krieg".

IV. Internationale Schlcnentagung in Düsseldorf 1938. Verlag
Stahleisen Düsseldorf, DIN A 4, 255 Seiten mit 484 Ab-
bildung0]i, kartoniert 20.— MM.

Über die von der Deutschen Reichsbahn und vom Verein
Deutscher Eisenhüttenleute vom 19. bis 22. September 1938 ver
anstaltete Tagung ist Mitte vorigen Jahres im Vorlag ,, Stahleisen"
der Bericht erschienen, der die sämtlichen auf der Tagung er
statteten Einzelberichte sowie die in den Verhandlungen ge
pflogene Aussprache enthält. Den Berichten sind kurze Auszüge
in deutscher', italienischer, -englischer und französischer Sprache
vorangestellt. Ebenso, ist den Verhandlungsberichten eine kurze
Zusammenfassung in den vier Sprachen angeschlossen. Das
Werk hält die wertvollen Ergebnisse der Tagung als Grundlage für
weitere Foitschritte in der Schienenforschrmg fest. Einen kurzen
Überblick über die Tagung nebst einigen Berichten im Wortlaut
haben wir seinerzeit im Org. Fortschr. Eisenbahnwes. veröffentlicht
(Heft 2 vom 15. Januar 1939).

Im gleichen Verlag wurden auch die Ergebnisse der
II. Internationalen Schienentagung in Zürich im Jahre 1932 und
der III. in Budapest im Jahre 1935 veröffentlicht.

Deutsche Verkehrsgeschichto. Herausgegeben vom Reichs verkehrs-
ministeriom. Konkordia-Vorlag, Leipzig C 1.

Der Glaube an die Zukunft unseres deutschen Volkes gründet
sich auf das Bewußtsein seiner schöpferischen Kraft und auf die
Kenntnis seiner reichen geschichtlichen Vergangenheit. Diese
Vergangenheit in ihren Gegobeiiheiten und Bedingungen wieder
vor uns erstehen zu. lassen und in der Vielfalt ihrer Erscheinungen
das Werden zur Gegenwart aufzuzeigen, ist auf dem Gebiete des
Verkehrs die Aufgabe der „Deutschen Verkehrsgeschiehte".

Unter diesem Titel sollen künftig im Konlrordia-Verlag,
Leipzig C 1, in jedem Jahre zwei Ausgaben von je 64 Seiten oder
ein entsprechend starkes Doppelheft herausgegeben werden; sie
werden in bunter Folge aus allen Gebieten und Zeitabschnitten des
Verkehrs (außer Postverkehr) Abhandlungen und Darstellungen
bringen.

Der Band I, 1 bis 2, liegt bereits vor (112 Dmckseiten). Er
enthält ein Geleitwort des Herrn Reichsverkehrsministers Dr.

Dorpmüller und behandelt in drei reich bebilderten Aufsätzen

die Inmdertjährige Geschichte der ersten preußischen Eisenbahn
(Berlin—Potsdam), der ersten deutschen Staatseisenbahn
(Braunschweig—Wolfenbüttel) und der ersten westdeutschen
Eisenbalm (Düsseldorf—Erkrath). Als Sonderbeilag© enthält er
die wirklichkeitsgetreue Nachbildtmg eines Erlasses Friedrich
Wilhelm III. vom 25. September 1837.

Für die nächsten Jahrgänge sind Beiträge vorgesehen über die
Wasserstraßenpolitik der brandenburgisehen Kuifürsten und
preußischen Könige sowie über die Geschichte des Rheinstroms
als Verkehrsweg. Auch die Verkehrsgeschichte der Alpenpaßstraßen
in ihrer Bedeutimg für das großdeutsche Reich wird Gegenstand
einer ausführlichen Behandlimg werden. Danebon werden weitere
Darstellungen aus der Geschichte der deutschen Eisenbahnen nicht
fehlen.

Wer aus der Vergangenheit Anregungen schöpfen und aus
ihr die Gegenwart mit ihren drängenden Fragen und Aufgaben
verstehen lernen will, wird das Erscheinen der Deutschen Verkehrs
geschichte warm begrüßen und iir ihr einen Beitrag zur deutschen
Kulturgeschichte erblicken. Vor allem wird die Deutsche Verkehrs
geschichte allen denen willkommen sein, die irgendwo, sei es an
bescheidener, sei es an führender Stelle an dem gewaltigen Ge
meinschaftswerk des deutschen Verkehrs mitarbeiten dürfen.

Die Lagerhaltung, Lagerhuchführung und Bestandsmeldung für
Eisen und Stahl mit Erläuterungen und Buchungsbeispielen
vonDipl.-Ing. Wenzlawski. Verlag Aug. Lutzeyer für volks
wirtschaftliches Schrifttum, Bad Oeynliausen, Westkorso 8.
Preis i.50MM.

Das Heftchen ist für alle Eisen und Stahl erzeugende und ver
arbeitende Betriebe, den Eisen- und Stahlhandel und -Großhandel,
die gesamte Bauindustrio usw. wichtig. Es gibt nicht nur ausführ
liche imd leicht faßliche Exläuterungen, sondern enthält auch die
Anordnimgen im vollständigen Wortlaut. Die Broschüre wurde
mit dem Stand vom 1. Mai 1939 abgeschlossen.

BaugTUUd und Bauwerk. Von Prof. Dr.-Ing. Kögler und Dr.-Lig.
habil. Scheidig. Berlin 1939, Verlag von Wilhelm Ernst und
Sohn. Zweite Auflage, 281 Seiten, 298 Textabbildungen. Preis
Leinen 23,50 MJl.

Die erste Auflage dieses Buches war bereits vier Monate nach
dem Erscheinen vergriffen. Darin liegt ein Zeichen, daß sich die
Lehre vom Baugrund bereits allgemein durchgesetzt hat, aber
auch ein Beweis für die Brauchbarkeit gerade dieses Buches, das
aus einer glücklichen Vorbindimg zwischen der Laboratoriums
forschung nrifl der Baustollenbeobachtung entsprossen ist. Die
zweite Auflage ist übrigens von Scheidig allein besorgt xmd gegen
die erste nur mit wenigen bessernden Strichen verändert. Denn
Kögler ist auf der Höhe seines Schaffens unerwartet verschieden,
seine Forschungsstelle ist der Auflösung verfallen. Dr. Bl.

SämÜicliG in diesem Heft besprochenen oder angezeigten Bücher sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Der Wiederabdruck der tu dem „Organ" enthaltenen Origiualaiilsätzc oder des Berichtes, mit oder ohne Quellenangabe, ist ohne
Genehmigung des Verfassers, des Verlages und Herausgebers nicht erlaubt und wird als Nachdruck verfolgt.

Als Herausgeber verant-wortlich: AbteiluQgspräsident a. D: Hr. lug. Heinrich l.ebclacker in 2s'ürnberg. — Verlag von Julius Springer in Berlin.
Druck von Carl Ritter & Co.. 'Wiesbaden.


